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Verwaltung und Ortsbürgermeister
Stadt Wettin-Löbejün
OT Löbejün
Markt 1
06193 Wettin-Löbejün 
Tel.:   034603 7570
Fax:  034603 75715

Name, Vorname Tätigkeit/Amt Telefon-Nr.
Bürgermeisteramt
Klecar, Antje Bürgermeisterin 75711
Heier, Petra SB Org. und Verwaltung/ 75710
 Vorzimmer Bürgermeisterin

Hauptamt
Bujak, Frank Leiter  75712
Worofka, Luise SB Poststelle 75713
Brode, Sabine SB Hauptamt 75718
Löser, Angela SB Hauptamt 75718
Sekretärin GS Nauendorf 034603 20300
Marschner, Karola SB Kita/Schule 75717
Ebert, Lisa SB Kita/Schule 75717
 Sekretärin 
 GS Löbejün 034603 77294
Westphal, Anika SB Personal 75719
Krüger, Nadine SB Lohn und Gehalt 75719
Päutz, Corinna Standesbeamtin/  75724
 SB Friedhöfe
Eichmann, Nadine
Sekretärin GS Wettin 034607 20546
Ordnungsamt
Papendieck, Jan Leiter/SB Verkehr 75721
Meier, Manuela SB allg. OA 75720
Lohse, Wim SB Vollzug/Bußgeld/FF 75725
Gaebel, Heiko SB OA u. Gewerbe 75759
Heinrich, Mona SB Meldeamt 75723
Bauamt
Blume, Heike Leiterin 75735
Schaaf, Daniela SB allg. BA 75730
Repert, Runa SB Liegenschaften 75736
Brabetz, Gabriele SB Liegenschaften 75732
Kündiger, Kerstin SB Hoch- und Tiefbau 75734
 Städtebauförderung
Trümmel, Beate SB Hoch- und Tiefbau 75733
Schulze, Juliane SB Beiträge 75737
Finanzverwaltung
Schmidt, Waltraud Leiterin 75741
Rothmeier, Karla Kassenleiterin 75747
Strzoda, Heidlinde SB Kasse 75746
Niesel, Jenny SB Kasse 75745
Denkewitz,
Christiane Leiterin Geschäftsbuchhaltung 757401
Tüttmann, Christiane SB Geschäftsbuchhaltung 757403
AIbrecht, Corina SB Anlagenbuchhaltung 757402
 Kämmerei
Zimmer, Bianca SB Geschäftsbuchhaltung 757404
Nitzer, Katrin SB Steuern 75743

Dienststelle Wettin  (Einwahl 034607)
Fax: 34313
Taube, Elke SB Meldeamt/ 34333
 Bürgerbüro

Dienststelle Rothenburg (Einwahl 034691)
Fax: 21039
Rössel, Iris Gebäudemanagement 21038
Sturzebecher, Gebäudemanagement
Franziska dienstags     9.00 - 12.00 Uhr
 und 13.00 - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten der Dienststellen Löbejün und Wettin
montags geschlossen
dienstags 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
mittwochs 8.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr
donnerstags 9.00 - 12.00 Uhr
freitags geschlossen

Ortsbürgermeister: 
OS Brachwitz, Gimritzer Str. 11, 06193 Wettin-Löbejün
Ortsbürgermeister: Herr Jan Richter
Sprechstunde: Sprechstunde nach Vereinbarung, Tel.: 0345 

5504374 oder E-Mail: jan.richter@sachsen-
anhalt.net

 Ort: Ortschaftsbüro Brachwitz bzw. FFw 
Friedrichsschwerz

____________________________________________________________
OS Döblitz, Tanneneck 5, 06193 Wettin-Löbejün
Ortsbürgermeister: Herr Justus Wetterau
Sprechstunde: dienstags 17.00 - 18.00 Uhr
 Tel.: 034607 20251
____________________________________________________________
OS Domnitz, Merbitzer Weg 6, 06193 Wettin-Löbejün
Ortsbürgermeister: Herr Bernhard Zarski
Sprechstunde: jeden 2. und 4. Dienstag im Monat
 16.00 - 18.00 Uhr
 Tel., Fax:  034603 20214, 32546 
 Handy: 0171 3627496
____________________________________________________________
OS Dößel, 06193 Wettin-Löbejün
Ortsbürgermeister:  Herr Prof. Dr. Hans-Dieter Gottstein
Sprechstunde: montags 19.00 - 20.00 Uhr über 
 Handy: 0174 3937879
____________________________________________________________
OS Gimritz, Gimritzer Hauptstr. 14a, 06193 Wettin-Löbejün
Ortsbürgermeister: Frau Uta Leefhelm
Sprechstunde: 14-täglich dienstags 16.30 - 17.30 Uhr
 Tel.: 034607 21856
____________________________________________________________
OS Löbejün, Kirchhof 1, 06193 Wettin-Löbejün
Ortsbürgermeister: Herr Thomas Madl
Sprechstunde: Terminvereinbarung bitte unter
 stadt_loebejuen@web.de oder hinterlassen Sie 

Ihren Namen, Telefonnummer und Anliegen in 
meinem Postkasten in der Poststelle der Stadt-
verwaltung, Erdgeschoss unten links

 Tel./Fax 043603 719088
____________________________________________________________
OS Nauendorf, Alte Dorfstr. 2 - 3, 06193 Wettin-Löbejün
Ortsbürgermeister: Herr Dietrich Schulze
Sprechstunde: dienstags 17.00 - 18.00 Uhr
 Tel./Fax: 034603 20344
____________________________________________________________
OS Neutz-Lettewitz, Teichstr. 18, 06193 Wettin-Löbejün
Ortsbürgermeister: Herr Rudolf Schmidt
Sprechstunde: jeden 1. Dienstag im Monat im OT Lettewitz, 

Ortschaftsbüro, Teichstr. 18
 von 17.00 bis 17.30 Uhr
 jeden 3. Dienstag im Monat im OT Neutz, 

Sporthalle, Hallesche Str. 2
 von 17.00 bis 17.30 Uhr
 Handy: 0151 62941978
____________________________________________________________
OS Plötz, Winkel 9a, 06193 Wettin-Löbejün
Ortsbürgermeister: Frau Ingelore Zimmer
Sprechstunde: nach Vereinbarung
 Priv. Tel. 034603 77590
 Handy: 0151 11701187
 dienstlich: 034603 3203814
 E-Mail: ingelore.zimmer@web.de
____________________________________________________________
OS Rothenburg, Am Kindergarten 11, 06193 Wettin-Löbejün
Ortsbürgermeister: Herr Willi Schreiber
Sprechstunde: dienstags 17.00 - 18.00 Uhr
 Tel.: 034691 20485
____________________________________________________________
OS Wettin, Burgstraße 1, 06193 Wettin-Löbejün
Ortsbürgermeister: Herr Volker Härzer
Sprechstunde: dienstags 16.00 - 18.00 Uhr
 nach Vereinbarung
 Tel.: 034607 34351
 Handy: 0172 7901185
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Verbände 
(Trinkwasser = TW, Abwasser = AW)
OS Brachwitz; OS Döblitz, OS Dößel, OS Gimritz, OS Neutz-
Lettewitz, OS Wettin
TW - Wasser- und Abwasserzweckverband Saalekreis
(über Hallesche Wasser- und Stadtwirtschaft GmbH)
AW - Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis
(Hauptsitz Salzmünde)

OS Löbejün, OS Plötz
TW + AW - Wasser- und Abwasserzweckverband Saalekreis

OS Nauendorf
TW + AW - Wasser- und Abwasserzweckverband Saalekreis
(über Hallesche Wasser- und Stadtwirtschafts GmbH)

OS Domnitz
TW - Wasser- und Abwasserzweckverband Saalekreis
AW - Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“

OS Rothenburg
TW - Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“
AW - Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“

Wasser- und Abwasserzweckverband Saalekreis
OT Salzmünde, Str. der Einheit 12a, 06198 Salzatal
Tel./Fax:  034609 2331 -0/233120
Notfall:  0170 2117405
E-Mail:  info@wazv-saalkreis.de
dienstags:  9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
 bzw. nach telefon. Vereinbarung

Außenstellen
AW für Löbejün und Plötz
OT Löbejün, An der Voigtei 1, 06193 Wettin-Löbejün
Tel./Fax: 034603 74430/744340
Notfall: 0170 9668820

TW für Löbejün, Domnitz und Plötz
OT Löbejün
Tel./Fax: 034603 744321/744322
Notfall: 0151 20008377
dienstags 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
bzw. nach Vereinbarung

Wasser- und Abwasserzweckverband Saalekreis über
Hallesche Wasser- u. Stadtwirtschaft GmbH
Bornknechtstr. 5, 06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345 5816072
Notfall: 0345 5816111 (HWS GmbH)

Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“
Köthensche Str. 54, 06406 Bernburg
Tel./Fax: 03471 3757 -0/375712
Notfall: 03471 375721
montags: 9.00 - 12.00 Uhr
dienstags: 9.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
donnerstags: 9.00 - 12.00 Uhr

EnviaM/Störungsdienst 0345 2160
Telekom/Entstörungsdienst 0800 3301300
 

Die nächste Ausgabe erscheint am 
Mittwoch, dem 14. Mai 2014

Annahmeschluss für redaktionelle 
Beiträge und Anzeigen ist 
Mittwoch, der 30. April 2014, 9.00 Uhr

Wettin-Information, Burgbücherei u. Museum
OT Wettin, Burgstr. 4, 06193 Wettin-Löbejün
Tel./Fax: 034607 20320/21864
Homepage: www.wettin.de
E-Mail: wettin-info@mail-wl.de

Öffnungszeiten:
montags: 12.00 - 17.00 Uhr
dienstags: 12.00 - 17.00 Uhr
mittwochs: geschlossen
donnerstags: 12.00 - 18.00 Uhr
freitags: 11.00 - 15.00 Uhr
von April bis Oktober zusätzlich
samstags: 13.00 - 17.00 Uhr
sonntags: 13.00 - 17.00 Uhr

Bibliothek/Fremdenverkehrsamt Löbejün
in der Kunst- u. Kulturscheune des Historischen Stadtgutes
OT Löbejün, Kämnitz 1, 06193 Wettin-Löbejün
Tel./Fax 034603 77250/71258
E-Mail: kulturscheune-loebejuen@gmx.de
Öffnungszeiten:
dienstags: 9.00 - 18.00 Uhr
mittwochs: 9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags: 9.00 - 18.00 Uhr
Bibliotheken:
Nauendorf Grundschule, Am Sportzentrum 2
 donnerstags 12.00 - 14.00 Uhr
Plötz Winkel 9a
 montags 17.00 - 18.00 Uhr
Rothenburg Am Kindergarten 10
 mittwochs 14.30 - 17.00 Uhr

Notfallnummern
Polizei 110
Rettungswagen und Feuerwehr 112
Bereitschaft Arzt 116 117
Feuerwehrleitstelle 0345 2215000
Rettungsdienstleitstelle 0345 8070100
Krankentransport 0345 19222
Polizei - Revierkommissariat
Nördlicher Saalekreis 0345 52540295
Kriminaldienst 0345 52540263
Unfalldienst 0345 52540243

Polizeirevierstation Wettin-Löbejün
OT Löbejün, Bahnhofstr. 4a, 06193 Wettin-Löbejün
Tel./Fax: 034603 32840/328410
dienstags: 15.00 - 18.00 Uhr
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Medizinische Versorgung

Allgemeinmedizin

C. Reiß-Wunderling  034603 77296
OS Löbejün, Bahnhofstr. 4

FÄ W. Ute Nestler  034603 77805
OS Löbejün, Doktorberg 8  0171 2613811

Dipl.-Med. P. Steffanov  034603 77295 
OS Löbejün, An der Stadtmauer 10a

Seit März neue Öffnungszeiten
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Di. und Do. 14.00 - 18.00 Uhr
Sa. 8.00 - 9.00 Uhr

Theresia Baust 034603 20250
Domnitzer Lindenstr. 12 Fax 034603 718064
06193 Wettin-Löbejün OT Domnitz

Dipl.-Med. K. Just  034603 20338
OS Nauendorf, Poststr. 2

Dr. A. Lukowski  034607 34029
OS Wettin, Johannisstr. 16

Dr. med. P. Gormanns  034606 20216
Wallwitz  0177 4390133
OS Rothenburg, 
Am Kindergarten 11  034691 52173

Innere Medizin

Dipl.-Med. K. Zametschnik  034607 34540
OT Wettin, Saalestr. 7a  0173 2624232

Frauenarzt/Frauenheilkunde

Dipl.-Med. D. Meisel  034607 20537
OS Wettin, Großer Schweizerling 3

Urologie

Dr. A. Melchior  034609 23279
OS Löbejün, Kirchhof 1  034603 71911

Zahnärzte

Dr. Th. Pilz u. R. Pilz  034603 77220
OS Löbejün, An der Stadtmauer 3
OS Rothenburg; Pappelstr. 8   034691 52047

S. Hünicke  0345 5511608
OT Brachwitz, Lerchenweg 12

Dipl.-Stom. I. Riedel  034603 20406
OS Nauendorf, Dr.-W.-Külz-Platz 4 

Telefonseelsorge e. V. Halle

Tel.: 0800 1110111 oder 0800 1110222

 

Bereitschaftsdienst der Ärzte

Bereich Löbejün 0700 90080700
Bereich Wettin 0345 681000

 

Pflegedienste

Pflegemobil Annett Rabe  034976 21634
  0177 2937054

Amb. Pflegedienst B. Hausmann  034603 21318

Nauendorfer Engel  034606 363949
Katrin Kirchschlager  0171 3259940
 Fax:  034606 363950

Betreuungszentrum   034603 71540
Kerstin Kirchhof Fax: 034603 715420
Fahrdienst  034603 715413

Volkssolidarität  034603 20073
„Sozialstation Petersberg“

Diakoniestation Könnern  034691 51160

Wettiner Schwestern  034607 34929
Pflegedienst GmbH Fax: 034607 239987
  0174 6537271
E-Mail: wettiner-schwestern@gmx.de
 

Apotheken

Kreuzapotheke Löbejün  034603 77823

Stadtgut-Apotheke Löbejün  034603 71065

Burg-Apotheke Wettin 034607 20310
(Tag und Nacht erreichbar)
 

Tierärzte

Dr.-med.-vet. R. Grosser  034603 20287
OS Domnitz, Amselweg 12

Gruppenpraxis
Niederlein u. Hoffmann  034691 22049
OS Dornitz, Zum Sixbach 3  0172 8682155
 info@hn-vets.de
 www.hn-vets.de

Kleintierpraxis Strauß  034603 32852
OS Löbejün, Am Stadtgut 3f  Fax:  034603 71544
info@tierarztpraxis-loebejuen.de
www.tierarztpraxis-loebejuen.de
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Hauptamt

Öffentliche Bekanntmachung der 38. Sitzung 
des Stadtrates der Stadt Wettin-Löbejün

Die 38. Sitzung des Stadtrates der Stadt Wettin-Löbejün findet 
am Donnerstag, dem 24.04.2014 um 18:30 Uhr in dem im 1. OG 
gelegenen Beratungsraum des Sport- und Freizeitzentrums in 
der Ortschaft Nauendorf unter der Anschrift Am Sportzentrum 4 
in 06193 Wettin-Löbejün, OT Nauendorf statt.

Tagesordnung: öffentlicher Teil
1.  Eröffnung der Sitzung
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der 

fehlenden Mitglieder des Stadtrates
3.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
4.  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
5.  Einwohnerfragestunde
6.  Kontrolle der Niederschrift vom 27.03.2014 – öffentlicher 

Sitzungsteil -
7.  Bericht der Bürgermeisterin über die Ausführung gefass-

ter Beschlüsse
8.  Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen durch die Bür-

germeisterin
9.  Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung gefass-

ten Beschlüsse der letzten Sitzung des Stadtrates
10.  Bekanntgabe der von den beschließenden Ausschüssen 

gefassten Beschlüsse
11. Informationen aus den beratenden Ausschüssen durch 

die Ausschussvorsitzenden
12.  Beschlussfassung – öffentlicher Sitzungsteil
12.1. Beratung und Beschluss – Feststellung des Ausscheidens 

eines Stadtratsmitgliedes
12.2. Verpflichtung eines Stadtratsmitgliedes durch den Vorsit-

zenden des Stadtrates
12.3. Beratung und Beschluss – Feststellung des Ausscheidens 

eines Mitgliedes des Ortschaftsrates Wettin
12.4.  Beratung und Beschluss – Berufung von Ortswehrleitern 

und stellvertretenden Ortswehrleitern
12.5.  Beratung und Beschluss – Grundsatzbeschluss zum Ver-

kauf eines Grundstückes in der Gemarkung Wettin
12.6. Beratung und Beschluss – Grundsatzbeschluss zum Ver-

kauf eines Grundstückes in der Gemarkung Domnitz
13.  Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates 

und der Ortsbürgermeister
nichtöffentlicher Teil:
1.  Kontrolle der Niederschrift vom 27.03.2014 - nichtöffent-

licher Sitzungsteil -
2.  Beschlussfassung nichtöffentlicher Sitzungsteil
2.1.  Grundstücks- und Vermögensangelegenheiten
2.2.  Vergabeangelegenheiten
2.3.  Personalangelegenheiten
2.4.  Rechtsangelegenheiten
3.  Bekanntgabe von amtlichen nichtöffentlichen Bekannt-

machungen durch die Bürgermeisterin
4.  Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates 

und der Ortsbürgermeister
5.  Schließung der Sitzung

Prof. D. Gottstein 
Vorsitzender des Stadtrates

Öffentliche Bekanntmachung  
der 17. Sitzung des Schul-, Kultur- und  

Bildungsausschusses der Stadt  
Wettin-Löbejün

Die 17. Sitzung des Schul-, Kultur- und Sozialausschusses der 
Stadt Wettin-Löbejün findet am Montag, dem  05.05.2014 um 
18:00 Uhr im Sport- und Freizeitzentrum, Am Sportzentrum 4 in 
06193 Wettin-Löbejün, OT Nauendorf statt.

Stellenausschreibung
Die Stadt Wettin-Löbejün schreibt zum sofortigen Beginn be-
fristet bis 31.12.2015 die 

Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters
für die allgemeine Ordnungsverwaltung 
aus.

Aufgabenbeschreibung:
-  Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
-  regelmäßiger Außendienst, auch außerhalb der Dienstzei-

ten und an Wochenenden (Kontrolle des ruhenden Ver-
kehrs, der Sondernutzungen, Straßenreinigung, etc.) 

-  Erteilung von Genehmigungen bzw. Versagungen (Plaka-
tierung, Brauchtumsfeuer usw.) 

-  Klärung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürger 
-  Sitzungsdienst

Erforderliche Ausbildung:
-  abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachange-

stellte/-er oder Nachweis der Angestelltenprüfung I oder 
vergleichbarer Berufsabschluss

Anforderungen:
-  ausgeprägte Kenntnisse im Bereich des Ordnungsrechtes 

und der Ordnungsverwaltung
-  sicherer Umgang mit dem PC
-  hohes Maß an Durchsetzungsvermögen, Mobilität und 

Flexibilität
-  Führerschein Klasse B

Die Einstellung erfolgt im Beschäftigtenverhältnis nach dem 
TVöD-VKA in der Entgeltgruppe 5 mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von 40 Stunden.

Bewerbungsunterlagen
Senden Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung schriftlich 
oder per E-Mail bis zum 30.04.2014, 12:00 Uhr, an die:
Stadt Wettin-Löbejün
Personalamt
Markt 1
06193 Wettin-Löbejün

Ansprechpartnerin
Frau Westphal, Telefon 034603 75719
E-Mail: anika.westphal@mail-wl.de
Hinweis:
Bewerbungsunterlagen werden aus Kostengründen nur zu-
rückgeschickt, wenn Sie uns einen ausreichend frankierten 
Rückumschlag in angemessener Größe einreichen. Nach 
telefonischer Vereinbarung können Sie die Unterlagen auch 
persönlich abholen.
Bewerbungskosten und eventuelle Fahrtkosten werden durch 
die Stadt Wettin-Löbejün nicht erstattet.

gez. Klecar
Bürgermeisterin
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Tagesordnung: öffentlicher Teil
1.  Eröffnung der Sitzung
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
3.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
4.  Änderungsanträge zur T agesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
5.  Kontrolle der Niederschrift der 16. Sitzung des Schul-, Kul-

tur- und Sozialausschusses am 10.03.2014 öffentlicher Teil
6.  Besichtigung der Grundschule
7.  Diskussion der Standorte und Zustand der Spielplätze 

der Stadt Wettin- Löbejün
8.  Offene Festlegungen aus den Protokollen
9.  Stand Baumaßnahmen
9.1.  Kindertagesstätte Brachwitz
9.2.  Kindertagesstätte Neutz-Lettewitz
9.3.  Kindertagesstätte Wettin
9.4.  T emplerkapelle
9.5.  Carl-Loewe-Grundschule
10.  Resümee der Ausschussarbeit
11.  Aktuelles
12.  Anfragen der Mitglieder des Stadtrates und der Ortsbür-

germeister

gez. Gerhild Fischer
Vorsitzende des Schul-, Kultur- und Sozialausschusses

Öffentliche Bekanntmachung der 31. Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses der 

Stadt Wettin-Löbejün
Die 31. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt 
Wettin-Löbejün findet am Donnerstag, dem 08.05.2014 um 
18:00 Uhr im Raum 2 des Stadthauses Löbejün unter der An-
schrift Am Kirchhof 1 in 06193 Wettin-Löbejün, OT Löbejün statt.

Tagesordnung: öffentlicher Teil
1.  Eröffnung der Sitzung
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
3.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
4.  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
5.  Kontrolle der Niederschrift der 30. Sitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses
 - öffentlicher Teil-
6.  Beratung und Abstimmung – Übertragung der Aufgabe der 

Niederschlagswasserentsorgung auf den WAZV Saalkreis
7.  Beratung und Abstimmung – Haushaltssatzung und Haus-

haltsplan der Stadt Wettin-Löbejün 2014
8. Beratung und Abstimmung Satzung über die Festsetzung 

der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer
9. Beratung und Abstimmung - Leitbild für die Stadt Wettin-

Löbejün
10. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates und 

der Ortsbürgermeister
nichtöffentlicher Teil:
1.  Kontrolle der Niederschrift der 30. Sitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses
 – nichtöffentlicher Teil-
2.  Grundstücks- und Vermögensangelegenheiten
3.  Rechtsangelegenheiten
4.  Personalangelegenheiten
5.  Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates und 

der Ortsbürgermeister
6.  Schließung der Sitzung

gez. Antje Klecar 
Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung der 30. Sitzung 
des Bau- und Vergabeausschusses der Stadt 

Wettin-Löbejün
Die 30. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses der Stadt Wet-
tin-Löbejün findet am Donnerstag, dem 15.05.2014 um 18:00 Uhr 

in Raum 2 des Stadthauses der Ortschaft Löbe- jün unter der An-
schrift Am Kirchhof 1 in 06193 Wettin-Löbejün, OT Löbejün statt.

Tagesordnung: öffentlicher Teil
1.  Eröffnung der Sitzung
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
3.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
4.  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
5.  Kontrolle der Niederschrift der 29. Sitzung des Bau- und Ver-

gabeausschusses
 - Öffentlicher Teil -
6.  Sanierungsrechtliche Genehmigungen
7.  Bauamtsangelegenheiten
8.  Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates und 

der Ortsbürgermeister
nichtöffentlicher Teil
1.  Kontrolle der Niederschrift der 29. Sitzung des Bau- und Ver-

gabeausschusses
 – nichtöffentlicher Teil-
2.  Vergabe von Bauleistungen/Planungsleistungen
3.  Bauamtsangelegenheiten
4.  Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates und 

der Ortsbürgermeister

gez. Antje Klecar
Bürgermeisterin
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stadt Wettin-Löbejün
Die Gemeindewahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung  
Kommunalwahl 2010

Gemäß § 47 Abs.5 des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KWG LSA) wird hiermit Folgendes bekannt gemacht:

Herr Jens Wegel, wohnhaft in 06193 Wettin-Löbejün, OT Wettin, 
scheidet gemäß § 41 Abs.1 Ziffer 1 Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der aktuellen Fassung zum 
31.03.2014 als Mitglied des Ortschaftsrates der Ortschaft Wettin 
aus, da er auf sein Mandat verzichtet hat und diesen Verzicht 
gegenüber dem Ortsbürgermeister schriftlich erklärt hat.

Ein nächst festgestellter Bewerber des Wahlvorschlages der 
FDP ist nicht mehr vorhanden, so dass der Platz bis zum Ende 
der Wahlperiode am 30.06.2014 unbesetzt bleibt.

gez. W. Schmidt 
Gemeindewahlleiterin
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stadt Wettin-Löbejün
Die Gemeindewahlleiterin

Kommunalwahlen am 25.05.2014

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht  
auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Neuwahlen des 

Stadtrates der Stadt Wettin-Löbejün sowie der  
Ortschaftsräte der Ortschaften  

der Stadt Wettin-Löbejün 
am 25.05.2014

1.  Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Stadt Wet-
tin-Löbejün zu oben genannten Wahlen wird in der Zeit vom 
02.05.2014 bis 10.05.2014 während der Dienststunden

 am 02.05.2014 und 09.05.2014 von 08.00 bis 12.00 Uhr,
 am 05.05.2014, 07.05.2014 und 08.05.2014 von 08:00 

bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr, 
 am 06.05.2014 von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 

bis 18:00 Uhr
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 in der Einwohnermeldebehörde der Stadt Wettin-
Löbejün; am Hauptsitz unter der Anschrift Markt 1, 
06193 Wettin-Löbejün oder in der Außenstelle unter 
der Anschrift Burgstr. 1; 06193 Wettin- Löbejün für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Das 
Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datengerät mög-
lich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann spätestens bis zum 10.05.2014, 
12:00 Uhr bei der Bürgermeisterin unter der Anschrift 
Markt 1, 06193 Wettin-Löbejün einen Antrag auf Berichti-
gung des Wählerverzeichnisses stellen.

 Der Einspruch kann schriftlich oder mündlich als Erklä-
rung zur Niederschrift, persönlich oder durch einen Be-
vollmächtigten eingelegt werden. Soweit die behaupteten 
Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen 
Beweismittel beizubringen.

 Für das Berichtigungsverfahren gelten die Bestimmun-
gen des Kommunalwahlgesetzes sowie der Kommunal-
wahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt.

 Nach dem 10.05.2014, 12:00 Uhr, ist ein Einspruch 
nicht mehr zulässig.

3.  Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeich-
nis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
30.04.2014 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine 
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berichtigung 
stellen, um nicht Gefahr zu laufen, dass das Wahlrecht 
nicht ausgeübt werden kann.

4.1. Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist, erhält auf Antrag einen W ahlschein.

4.2.  Die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl-
berechtigten erhalten einen Wahlschein,

 a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden 
die Antragsfrist für die Berichtung des Wählerverzeich-
nisses versäumt haben, das gilt hinsichtlich der Kreis-
wahl auch, wenn sie den Antrag nach § 15 Abs. 4 KWO 
LSA erteilte Wahlrechtsbescheinigung entschuldbar erst 
nach Ablauf der Antragsfrist vorlegen,

 b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist entstanden ist.

4.3.  Wahlscheine können bei der Stadt Wettin-Löbejün bis 
zum 23.05.2014, 18 Uhr schriftlich oder mündlich gestellt 
werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fern-
schreiben oder Fernkopie als gewahrt. Die fernmündliche 
Antragstellung ist unzulässig.

 Der Antragsteller muss Familiennamen, Vornamen, Ge-
burtsdatum und eine Wohnanschrift (Straße, Hausnum-
mer, Postleitzahl, Ort) angeben.

 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit einer kör-
perlichen Beeinträchtigung kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

4.4.  Wahlscheine können beantragt werden:
 - von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlbe-

rechtigten Personen bis zum 23.05.2014; 18:00 Uhr;
 - von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahl-

berechtigten Personen unter den unter Nr. 4.2. Buchsta-
ben a) bis b) angegebenen Voraussetzungen bzw. von 
Personen, die bei nachgewiesener plötzlicher Erkran-
kung den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutba-
ren Schwierigkeiten aufsuchen können, bis zum Wahl-
tag, 15:00 Uhr.

5.  Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, ob die 
Wahlberechtigten vor einem Wahlvorstand wählen wol-
len, so erhalten sie mit dem Wahlschein zugleich

 - den/ die amtlichen Stimmzettel,
 - den amtlichen Wahlumschlag,
 -  den amtlichen, mit der vollständigen Anschrift des Ge-

meindewahlleiters, der Nummer des Wahlscheins, den 
zuständigen Wahlbereich, falls mehrere bestehen, ver-
sehenen und freigemachten Wahlbriefumschlag

 sowie
 - das Merkblatt zur Briefwahl.
 Wahlberechtigte Personen können diese Unterlagen 

nachträglich bis spätestens am Wahltage, 15:00 Uhr 
anfordern. Die Abholung von Wahlscheinen und Brief-
wahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle einer 
plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsbe-
rechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen 
wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht 
mehr rechtzeitig durch die Deutsche Post AG übersandt 
oder amtlich überbracht werden können.

6.  Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe 
(bei persönlicher Abholung der Wahlunterlagen an Ort 
und Stelle) oder durch Briefwahl wählen.

 Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefumschlag 
mit den Briefwahlunterlagen so rechtzeitig bei der jeweils 
darauf angegebenen Anschrift abgeben oder an diese 
versenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18:00 Uhr eingeht.

 Nähere Hinweise sind auf dem Merkblatt zur Briefwahl, 
das mit den Briefwahlunterlagen übergeben wird, zu ent-
nehmen.

Wettin-Löbejün, den 31.03.2014 

gez. Klecar
Gemeindewahlleiterin

Europawahl am 25.05.2014

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme in das  
Wählerverzeichnis und die Erteilung von  

Wahlscheinen für die Europawahl am 25. 05.2014

1.  Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Stadt 
Wettin-Löbejün zur Europawahl am 25.05.2014 wird in 
der Zeit vom 05.05.2014 bis 09.05.2014 während der 
Dienststunden

 am 05.05.2014, 07.05.2014 und 08.05.2014 von 08:00 bis 
12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr, am 06.05.2014 
von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr

 am 09.05.2014 von 08:00 bis 12:00 Uhr
 in der Einwohnermeldebehörde der Stadt Wettin-

Löbejün; am Hauptsitz unter der Anschrift Markt 1, 
06193 Wettin-Löbejün oder in der Außenstelle unter 
der Anschrift Burgstr. 1; 06193 Wettin- Löbejün für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Das 
Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datengerät mög-
lich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann spätestens bis zum 09.05.2014, 
12:00 Uhr bei der Einwohnermeldebehörde unter o.g. 
Anschriften einen Antrag auf Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses stellen.

 Der Einspruch kann schriftlich oder mündlich als Erklä-
rung zur Niederschrift, persönlich oder durch einen Be-
vollmächtigten eingelegt werden. Soweit die behaupteten 
Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen 
Beweismittel beizubringen.
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 Für das Berichtigungsverfahren gelten die Bestimmun-
gen des Europawahlgesetzes sowie der Europawahl-
ordnung. Nach dem 09.05.2014, 12:00 Uhr, ist ein Ein-
spruch nicht mehr zulässig.

3.  Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeich-
nis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
04.05.2014 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine 
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berichtigung 
stellen, um nicht Gefahr zu laufen, dass das Wahlrecht 
nicht ausgeübt werden kann.

4.1.  Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.

4.2.  Die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten erhalten einen Wahlschein,

 a)  wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden 
die Antragsfrist für die Berichtung des Wählerver-
zeichnisses versäumt haben, wenn sie den Antrag 
nach §§ 17a; 17b Abs. 1 EuWO erteilte Wahlrechts-
bescheinigung entschuldbar erst nach Ablauf der An-
tragsfrist vorlegen,

 b)  wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist entstanden ist.

4.3.  Wahlscheine können bei der Stadt Wettin-Löbejün 
bis zum 23.05.2014, 18 Uhr schriftlich oder mündlich 
gestellt werden. Die Schriftform gilt auch durch Tele-
gramm, Fernschreiben oder Fernkopie als gewahrt. Die 
fernmündliche Antragstellung ist unzulässig.

 Der Antragsteller muss Familiennamen, Vornamen, Ge-
burtsdatum und eine Wohnanschrift (Straße, Hausnum-
mer, Postleitzahl, Ort) angeben.

 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit 
einer körperlichen Beeinträchtigung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

4.4.  Wahlscheine können beantragt werden:
 - von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlbe-

rechtigten Personen bis zum 23.05.2014; 18:00 Uhr;
 - von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen 

wahlberechtigten Personen unter den unter Nr. 4.2. 
Buchstaben a) bis b) angegebenen Voraussetzungen 
bzw. von Personen, die bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten aufsuchen können, bis zum 
Wahltag, 15:00 Uhr.

5.  Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, ob die 
Wahlberechtigten vor einem Wahlvorstand wählen wol-
len, so erhalten sie mit dem Wahlschein zugleich

 - den/ die amtlichen Stimmzettel,
 - den amtlichen Wahlumschlag,
 -  den amtlichen, mit der vollständigen Anschrift des 

Wahlleiters, der Nummer des Wahlscheins, den zu-
ständigen Wahlbereich, falls mehrere bestehen, verse-
henen und freigemachten Wahlbriefumschlag

 sowie
 - das Merkblatt zur Briefwahl.
 Wahlberechtigte Personen können diese Unterlagen 

nachträglich bis spätestens am Wahltage, 15:00 Uhr 
anfordern. Die Abholung von Wahlscheinen und Brief-
wahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle einer 
plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsbe-
rechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen 
wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht 
mehr rechtzeitig durch die Deutsche Post AG übersandt 
oder amtlich überbracht werden können.

6.  Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe 
(bei persönlicher Abholung der Wahlunterlagen an Ort 
und Stelle) oder durch Briefwahl wählen.

 Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefumschlag 
mit den Briefwahlunterlagen so rechtzeitig bei der jeweils 
darauf angegebenen Anschrift abgeben oder an diese 
versenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18:00 Uhr eingeht.

 Nähere Hinweise sind auf dem Merkblatt zur Briefwahl, 
das mit den Briefwahlunterlagen übergeben wird, zu ent-
nehmen.

Wettin-Löbejün, den 31.03.2014 

gez. Klecar
Wahlverantwortliche

Satzung der Stadt Wettin-Löbejün 
zur Umlage der Verbandsbeiträge  

der Unterhaltungsverbände „Untere Saale“ 
und „Westliche Fuhne Ziethe“ 
- Gewässerumlagesatzung -

Auf Grund der §§ 104 ff. Wassergesetz für das Land Sachsen-
Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt 
geändert durch das Gesetz zur Änderung der wasserrechtlichen 
Vorschriften vom 21. März 2013 (GVBl. LSA S. 116), der §§ 4, 6, 
44 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 
2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes zur Bündelung von Direktwahlen und zur Fortentwick-
lung des Kommunalwahlrechts vom 18. Oktober 2013 (GVBl. 
LSA S. 498), und der §§ 1 und 2 des Kommunalabgabengesetz 
für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Landesrechts aufgrund der bundes-rechtlichen Einführung des 
Rechtsinstituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft vom 
02. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58), hat der Stadtrat der Stadt 
Wettin-Löbejün in seiner Sitzung am 27.03.2014 (Beschluss-Nr. 
314-37/14/SR) folgende Gewässerumlagesatzung beschlossen:

§ 1 
Allgemeines

(1) Die Stadt Wettin-Löbejün ist auf Grund der Festlegungen 
des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt für die in ih-
rem Stadtgebiet gelegenen Flächen gesetzliches Mitglied in den 
Unterhaltungsverbänden „Untere Saale“ und „Westliche Fuhne 
Ziethe“. Die Unterhaltungsverbände unterhalten die in ihrem 
Verbandsgebiet gelegenen Gewässer zweiter Ordnung.
(2) Im Rahmen ihrer gesetzlichen Mitgliedschaft hat die Stadt Wet-
tin-Löbejün an die unter Abs. 1 genannten Unterhaltungsverbände 
Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung der Aufgaben und Verbindlich-
keiten des Verbandes erforderlich sind. Die Beiträge bestehen in 
Geldleistungen. Umgelegt wird entsprechend dieser Satzung der 
Beitrag, zu dessen Zahlung die Stadt Wettin-Löbejün als Mitglied 
der Unterhaltungsverbände von diesen herangezogen wird.
(3) Grundstücke oder Grundstücksteile, die nicht zum Nieder-
schlagsgebiet eines Gewässers zweiter Ordnung gehören, sind 
beitragsfrei. Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grund-
stück im bürgerlich-rechtlichen Sinn.
(4) Die Umlagen werden wie Kommunalabgaben erhoben und 
beigetrieben.

§ 2 
Gegenstand der Umlage

(1) Die Stadt Wettin-Löbejün legt die Beiträge, die ihr aus ihrer 
gesetzlichen Mitgliedschaft in den unter § 1 Abs. 1 genannten 
Unterhaltungsverbänden zur Unterhaltung der Gewässer zwei-
ter Ordnung entstehen, auf die Umlageschuldner um (Umlage).
(2) Zum Gebiet der Stadt gehören alle Grundstücke, die nach 
geltendem Recht zu ihr gehören.
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§ 3 
Umlageschuldner

(1) Schuldner der Umlage ist vorrangig, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Umlagebescheides, Eigentümer eines im Stadt-
gebiet gelegenen, zum jeweiligen Verbandsgebiet gehörenden, 
Grundstücks ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Sind Eigentümer des Grundstückes oder der Erbbauberech-
tigte nicht ermittelbar, ist ersatzweise derjenige zu der Umlage 
heranzuziehen, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Umlage-
bescheides das Grundstück nutzt.
(4) Mehrere Umlageschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 4 
Entstehung der Umlageschuld, Erhebungszeitraum

(1) Die Umlageschuld entsteht mit Beginn des Kalenderjahres für 
das die Umlage festzusetzen ist, frühestens jedoch mit Bekannt-
gabe des Beitragsbescheides des Unterhaltungsverbandes. Er-
hebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Festsetzung der Umlage erfolgt durch Bescheid und kann 
mit anderen Grundstücksabgaben oder Steuern zusammenge-
fasst werden.

§ 5 
Umlagemaßstab

(1) Der Umlagemaßstab setzt sich zusammen aus einem Flä-
chen- und einem Erschwernisbeitrag. Berechnungsgrundlage 
ist die Fläche in Bezug auf die Umlageschuld mit dem die Stadt 
Wettin-Löbejün am Verbandsgebiet der unter § 1 Abs. 1 genann-
ten Unterhaltungsverbände beteiligt ist.

§ 6 
Umlagesatz

(1) Grundlage für die Ermittlung des Umlagesatzes ist der jähr-
liche jeweils niedrigste Flächen- und Erschwernisbeitragssatz, 
der von den unter § 1 Abs. 1 genannten Unterhaltungsverbän-
den festgelegt und gegenüber der Stadt Wettin-Löbejün per Be-
scheid festgesetzt wird. Die Verwaltung ist verpflichtet, aus den 
jährlichen Beitragsbescheiden der Unterhaltungsverbände, den 
jeweils niedrigsten Beitragssatz zu ermitteln und als Umlagesatz 
zu verwenden.
(2) Die ermittelte Umlagehöhe wird auf ganze Cent gerundet. 
Umlagen unter 2,50 EURO je Umlageschuldner werden nicht 
erhoben.
(3) Zur Berechnung der Umlage werden alle beitragspflichtigen 
Grundstücksflächen des Umlageschuldners innerhalb der unter 
§ 1 Abs. 1 genannten Unterhaltungsverbände in der Stadt Wet-
tin-Löbejün zu Grunde gelegt.

§ 7 
Fälligkeit

(1) Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umla-
gebescheides gegenüber dem Umlageschuldner fällig.
(2) Im Abgabenbescheid kann bestimmt werden, dass er auch 
für zukünftige Zeitabschnitte gilt, solange sich die Berechnungs-
grundlage nicht ändert.

§ 8 
Auskunftspflichten

(1) Sind für die Erhebung und Bemessung der Umlage Auskünfte 
oder Unterlagen des Umlagepflichtigen notwendig, hat dieser 
die Auskünfte auf Aufforderung zu erteilen bzw. die Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen.
(2) Der Umlagepflichtige ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung 
von notwendigen Angaben zur Umlagegrundlage verpflichtet. 
Er kommt der Mitwirkungspflicht insbesondere dadurch nach, 
dass er die für die Umlageermittlung erheblichen Tatsachen voll-
ständig und wahrheitsgemäß offen legt und die ihm bekannten 
Beweismittel angibt.

(3) Verweigert der Umlagepflichtige seine Mitwirkung oder teilt 
er nur unzureichende Angaben mit, so kann die Umlageveranla-
gung aufgrund einer Schätzung erfolgen.
(4) Die Umlageschuldner sind verpflichtet Änderungen, der für 
die Umlage relevanten Tatsachen (wie Eigentümerwechsel) der 
Stadt Wettin-Löbejün binnen eines Monats, schriftlich anzuzei-
gen.
(5) Die Stadt Wettin-Löbejün ist berechtigt, an Ort und Stelle zu 
prüfen, ob die zur Feststellung der Umlage gemachten Angaben 
den Tatsachen entsprechen.

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA han-
delt, wer den Vorschriften des § 6 über die Auskunfts- und Mit-
wirkungspflichten vorsätzlich oder leichtfertig zuwiderhandelt, 
indem er Änderungen, der für die Umlage relevanten Tatsachen 
nicht binnen eines Monats der Stadt anzeigt oder die, für die 
Erhebung und Bemessung der Umlage, notwendigen Angaben 
nicht oder nur unzureichend macht.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
2.500,00 EURO geahndet werden.

§ 10 
Billigkeitsregelung

(1) Die Umlage kann ganz oder teilweise gestundet werden, 
wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stun-
dung nicht gefährdet erscheint.
(2) Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, kön-
nen die Ansprüche ganz oder zum Teil erlassen werden.

§ 11 
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der, sich aus dieser Satzung ergebenen, Um-
lageschuldner sowie zur Feststellung und Erhebung der Umlage 
für die Unterhaltung von Gewässern zweiter Ordnung ist die Ver-
arbeitung der hierfür erforderlichen personen- und grundstücks-
bezogenen Daten nach §§ 9 und 10 des Gesetzes zum Schutz 
personenbezogener Daten der Bürger für das Land Sachsen-
Anhalt (DSG LSA) durch die Stadt Wettin-Löbejün zulässig.
(2) Die Stadt Wettin-Löbejün darf die, für die Veranlagung der 
Grundsteuer bekannt gewordenen, personen- und grundstücks-
bezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen 
und sich die Informationen von den entsprechenden Ämtern 
(Finanz- und Steuer-, Liegenschaft-, Einwohnermelde- und 
Grundbuchamt) übermitteln lassen.

§ 12 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Wettin-Löbejün, den 31.03.2014

gez. Klecar  - Dienstsiegel -
Bürgermeisterin

Ausfertigungsvermerk:
Die, durch den Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün in seiner Sit-
zung am 27.03.2014 (Beschluss-Nr.: 314-37/14/SR) beschlos-
sene Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhal-
tungsverbände „Untere Saale“ und „Westliche Fuhne Ziethe“ 
- Gewässerumlagesatzung - wurde durch die Bürgermeisterin 
am 31.03.2014 handschriftlich unterzeichnet und ausgefertigt.

Wettin-Löbejün, den 01.04.2014

gez. Klecar - Dienstsiegel -
Bürgermeisterin
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Bekanntmachungsanordnung:
Die durch den Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün in seiner Sit-
zung am 27.03.2014 (Beschluss-Nr. 314-37/14/SR) beschlosse-
ne und durch die Bürgermeisterin am 31.03.2014 handschrift-
lich unterzeichnete und ausgefertigte Satzung zur Umlage der 
Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Untere Saale“ 
und „Westliche Fuhne Ziethe“ - Gewässerumlagesatzung - ist 
im Amtsblatt der Stadt Wettin-Löbejün, Jahrgang 4, Ausgabe Nr. 
4 vom 16.04.2014 öffentlich bekannt zu machen.

Wettin-Löbejün, den 01.04.2014

gez. Klecar - Dienstsiegel -
Bürgermeisterin

Jugendpfleger in Wettin-Löbejün

Der Jugendpfleger stellt sich vor

Seit dem 01.03.2014 begleite ich, Matthias Funk, im Museum am 
Petersberg, die Stelle des Jugendpflegers für die Stadt Wettin-Lö-
bejün und die Gemeinde Petersberg. Mein Aufgabengebiet betrifft 
die Belange und Wünsche der Kinder und Jugendlichen in den 
oben genannten Bereichen. Die Stelle des Jugendpflegers wurde 
von dem Bürgermeister Herr Leipnitz (Gemeinde Petersberg) und 
der Bürgermeisterin Frau Klecar (Stadt Wettin-Löbejün) angestrebt 
und vom Förderverein Erholungsgebiet Petersberg e. V. realisiert, 
damit die Jugendarbeit wieder aufgebaut werden kann.
Nach einer ersten Bestandsaufnahme in beiden Gebieten muss ich 
feststellen, dass das Jugendangebot nur sehr sporadisch bis gar 
nicht vorhanden ist. Insgesamt existieren in Wettin-Löbejün und 
Petersberg noch 5 Jugendtreffs, von denen lediglich zwei erfolg-
reich betrieben werden. In der Gemeinde Wettin-Löbejün arbeitet 
ausschließlich das Jugend- und Medienzentrum „Das Nest e. V.“ 
erfolgreich. Ein weiterer Jugendtreff befindet sich noch in Plötz, 
dieser hat allerdings Nachwuchsprobleme und steht vor dem Aus.
Mein Ziel als Jugendpfleger ist es, den Jugendlichen wieder Räu-
me zu geben, wo sie sich treffen können, dort Projekte zu überle-
gen, die wir gemeinsam realisieren können. Der Jugendpfleger ist 
dabei Anlaufstelle für jegliche Fragen und Probleme sowie Mittler 
zwischen der Jugend und der Bürokratie. Ich bin im Museum am 
Petersberg in der Alten Halleschen Straße 28 persönlich und un-
ter der Mail: m.funk@museum-petersberg erreichbar.

M. Funk

Jugendpfleger in Wettin-Löbejün

Der Jugendpfleger informiert

Der erste Monat ist vorüber und ich habe mir teilweise ein Bild 
über die Lage verschafft. In vielen Gesprächen mit Ortsbürger-
meistern, Jugendvereinsvorsitzenden, und zuständigen Mit-
arbeitern habe ich die derzeitige Situation in Wettin-Löbejün 
kennenlernen können. Leider war es mir noch nicht möglich in 
allen Ortschaften vorstellig zu werden. Denen, die sich zu einem 
Gespräch mit mir getroffen haben, möchte ich auf diesem Wege 
einen Dank ausrichten.
Mein besonderes Anliegen besteht darin, die Jugendarbeit in 
der Stadt Wettin-Löbejün zu vernetzen, deshalb versuche ich für 
meine Arbeit so viele Personen wie möglich zu gewinnen.
In der Stadt Wettin-Löbejün leben derzeit 1.309 förderfähige 
Kinder und Jugendliche, an die ich mich im Wesentlichen mit 
meiner Arbeit richten möchte. Es läuft derzeit der Förderzeit-
raum für das Jahr 2015, das bedeutet, dass Ideen, die umge-
setzt werden sollen, bis zum 30.09.2014 angemeldet werden 
müssen. Förderfähig sind alle Projekte, an denen mindestens 
7 Kinder oder Jugendliche teilnehmen. Die Fördersumme kann 
max. 1.000,- EUR über das Jugendamt betragen. Deshalb mein 
Aufruf: Wer für das Jahr 2015 ein Kinder- oder Jugendprojekt 
plant (Kinderfest, Freizeitspaß, sportliche Aktivitäten, Ausbau ei-

nes Kinder-Jugendtreffs usw.), der kann sich bei mir melden und 
wir realisieren gemeinsam das Projekt oder versuchen andere 
Personen oder Vereine zu gewinnen!
Ich bin täglich persönlich im Museum Petersberg oder unter 
m.funk@museum-petersberg.de erreichbar.

M. Funk, Jugendpfleger

Information der Friedhofsverwaltung

Kontrolle der Grabmale auf ihre Standsicherheit auf den 
kommunalen  Friedhöfen der Stadt Wettin-Löbejün

Auf der Grundlage der Unfallverhütungsvorschriften der Gar-
tenbau-Berufsgenossenschaft sind Grabmale jährlich einmal 
auf ihre Standsicherheit hin zu prüfen. Diese Kontrollen müssen 
nach der Frostperiode erfolgen. Im Rahmen der Verkehrssiche-
rungspflicht ist hierfür die Stadt Wettin-Löbejün zuständig.
Nicht standfeste Grabmale werden, mit einem Aufkleber versehen. 
Die Nutzungsberechtigten dieser Grabmale sind verpflichtet, sofort 
die Reparaturen durchführen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist 
von der erfolgten Reparatur in Kenntnis zu setzen.
Wird ein Grabmal einer Druckprobe unterzogen und stellt sich da-
bei seine mangelnde Standsicherheit heraus, besteht immer eine 
akute Gefahr. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, wenn der nicht 
mehr standsichere Grabstein sogleich umgelegt wird, ohne dass 
zuvor der Nutzungsberechtigte der Grabstelle benachrichtigt wird.
Allen Grabnutzungsberechtigten wird hiermit die Gelegenheit 
eingeräumt, ihre Grabsteine selbst einer Kontrolle zu unterzie-
hen und ggf. erforderliche Maßnahmen zu treffen, bzw. festge-
stellte Mängel zu beseitigen.

Päutz 
Friedhofsverwaltung

Wichtige Information der  
Friedhofsverwaltung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur kompostierbare 
Abfälle, wie Blumen und Kränze, auf dem dafür vorgesehenen 
Platz auf dem Friedhof abzulegen sind.

Sonstige Abfälle, wie Plaste, Vasen, Glas, Papier u. Ä. sind im 
eigenen Haushalt zu entsorgen.

Friedhofsverwaltung
Päutz

Nachruf
Wir trauern um den langjährigen Stadtrat der Stadt Wet-
tin-Löbejün und Ortschaftsat der Ortschaft Wettin

Herrn 
Kurt Kröner

der am 26.03.2014 verstorben ist.
Herr Kröner gehörte seit 1999 dem Stadtrat der ehema-
ligen Stadt Wettin und seit 2011 dem Stadtrat der Stadt 
Wettin-Löbejün an.
Herr Kröner war als bewährter Kommunalpolitiker be-
kannt, der sich für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger 
verdient gemacht hat.
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Gedenken be-
wahren.
Unsere Anteilnahme gilt seinen Angehörigen.
Im Namen der Mitglieder des Stadtrates, der Ortsbürger-
meister und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadt Wettin-Löbejün

Antje Klecar Prof. Dr. Hans-Dieter Gottstein
Bürgermeisterin Vorsitzender des Stadtrates
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Bauamt Lage:
Am Mangelsbrunnen, Flur 3, Flurstücke 331 (631 m2)
und 332 (681 m2) der Flur 3
Ansprechpartner:
Stadt Wettin-Löbejün/Bauamt
Frau Brabetz
Tel. 034603 75732 
Mail: gabriele.brabetz@mail-wl.de

Wohnungsbaugebiet „Am Kaiserberg“ in 
Löbejün

Lage
Löbejün liegt ca. 15 km nördlich der Stadt Halle und östlich der 
Autobahn A 14. Das im Nordwesten der Stadt Löbejün gelege-
ne naturnahe Bebauungsgebiet grenzt an die bestehende Be-
bauung der Siedlung des Dalenaer Weges an. Eigentümer des 
Grund und Bodens ist die Stiftung „Hospital Sankt Cyriaci“.
Bebauung
-  Gesamtgröße des Bebauungsgebietes ohne die anschlie-

ßende Aufforstung: 12.257 m2

-  Anzahl der Bauparzellen: 23 Stück
-  Grundstücksgrößen von: 433 bis 620 m2

-  voll erschlossenes Wohngebiet, Stromverteilung, Abwasser, 
Trinkwasser, Gasanschluss und Telekom

Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 3 „Am Kaiserberg“
-  Bauform:
 Einzel- und Doppelhäuser Mehrfamilienhäuser
- Bauweise: offen
-  Anzahl der Vollgeschosse: ein- bzw. zweigeschossig
-  Dachformen: Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdach
-  Dachneigungen: 25 bis 50 Grad
-  Dacheindeckungen ohne farbliche Festsetzung Garagen und 

überdachte Stellflächen:
wenn sie mind. 3,00 m von der öffentlichen Verkehrsfläche ent-
fernt sind

Wohnungsbaugebiet der Ortschaft Dößel 
in Dobis „Am Weinberg“

Lage:
Die Ortschaft Dößel bietet in der Ortslage Dobis, gelegen im 
Landschaftsschutzgebiet des Naturparks Unteres Saaletal, in 
verkehrsberuhigter und landschaftlich reizvoller Umgebung 
noch 8 voll erschlossene Baugrundstücke an.
Größe der Grundstücke:
400 - 600 qm
Kaufpreis der Grundstücke:
Preis pro qm Grundstücksfläche 66,47 €/m2

Ansprechpartner und weitere Informationen:
Stadt Wettin-Löbejün
Bauverwaltung
Markt 1, in 06193 Wettin-Löbejün
Tel. 034603 757-0 oder 034603 75732

Grundstücksveräußerung in der Ortschaft 
Gimritz 
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Ansprechpartner zu Fragen der Erschließung - Frau Kündiger
Ansprechpartner zu Fragen der Vertragsbedingungen - Frau Re-
pert
Stadt Wettin-Löbejün
Bauverwaltung
Markt 1 in 06193 Wettin-Löbejün
03 46 03/7 57 -0 oder 03 46 03/75 7- 36

Festsetzungen zur Bebauung:
gemäß Satzung der Ortschaft Nauendorf über den Bebauungs-
plan Nr. 12 für das Wohngebiet „Postplan“. 
z. B. offene Bauweise, Einzel- u. o. Doppelhäuser, Anzahl der 
Vollgeschosse II, 0,4 Grundflächenzahl, 0,5 Geschossflächen-
zahl
Bei Rückfragen zu o. g. Bebauungsgebiet und weiteren Bau-
plätzen in der Ortschaft steht Ihnen jeweils zu den Sprechzei-
ten das Bauamt der Stadt Wettin-Löbejün, Frau Repert bzw. der 
Ortsbürgermeister der Ortschaft Nauendorf, Herr Schulze zur 
Verfügung. 

Sanierung Historischer Stadtkern  
der Ortschaft Löbejün

Fragen zur städtebaulichen Sanierung in der Ortschaft Löbe-
jün beantwortet Ihnen Frau Kündiger in der Bauverwaltung 
während der Sprechzeiten. Die erforderliche Antragstellung 
erfolgt in Zusammenarbeit mit der beratenden Architektin, 
Frau Gloria Sparfeld und der Bau-BeCon Sanierungsträger 
GmbH in Bremen.

Grundstücksveräußerungen in der Ortschaft 
Nauendorf Wohngebiet „Postplan“ u. a.

Lage: Das Wohngebiet „Postplan“ schließt als größere Lücken-
bebauung im Ortsbereich Nauendorf, die Ortsteile Nauendorf 
und Merbitz und befindet sich direkt „an der Löbejüner Straße.
Nördlich davon liegt vorhandene Bebauung, im Westen befin-
den sich landwirtschaftliche Nutzflächen. Im Süden grenzt das 
Bebauungsgebiet an ein bereits bestehendes Wohnbaugebiet 
die „Sportplatzsiedlung“
Anzahl der Grundstücke:  noch 8 freie Baugrundstücke 
Grundstücksgröße: von 523 qm bis 857 qm 
Höhe des Kaufpreises:  50,00 €/qm, voll erschlossen.

Wohnungsbaugebiet der Ortschaft Wettin 
„Hinter dem Schweizerling“

Lage:  Das Wohngebiet „Hinter dem Schweizerling“ 
befindet sich in Wettin, in der Nähe des Bis-
marckturmes. Es liegt in einer sehr ruhigen, 
idyllischen Gegend.

Anzahl der
Grundstücke:  noch 13 freie Baugrundstücke
Größe der
Grundstücke:  von 417 m2 bis 645 m2

Bauweise:  Einzelhäuser, ein- und anderthalbgeschossig

Ansprechpartner:
Stadt Wettin-Löbejün
Bauamt
Frau Brabetz
Tel. 034603 75732

Bekanntmachung der Stadt Wettin-Löbejün

Inkrafttreten der Einbeziehungssatzung  
„Friedrich-Röber-Straße/Petersberger Weg“ nach 

 § 34 (4) Satz 1 Nr. 3 BauGB im Ortsteil Löbejün

Der Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün hat am 27.03.2014 in öf-
fentlicher Sitzung die Einbeziehungssatzung nach § 34 (4) Satz 1 
Nr. 3 BauGB „Friedrich-Röber-Straße/Petersberger Weg“ in der 
Fassung vom Februar 2014 bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und den textlichen Festsetzung (Teil B) als Satzung be-
schlossen. Die Begründung nebst Anlagen wurde gebilligt.
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt die Einbeziehungssat-
zung am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB wird die Einbeziehungssatzung mit der Begründung ein-
schließlich Anlagen im Bauamt der Stadt Wettin-Löbejün, OT Löbe-
jün, Markt 1 in 06193 Wettin-Löbejün während der Dienststunden
Montag geschlossen
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr
Freitag geschlossen
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unbefristet bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt 
der Einbeziehungssatzung Auskunft über den Inhalt gegeben.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Wettin-Löbejün geltend 
gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 
1 BauGB).
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Wettin-Löbejün, 02.04.2014

gez. Klecar
Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt
Ferdinand-von-Schill-Straße 24
06844 Dessau-Roßlau  Dessau-Roßlau, 07.03.2014

Bodenordnungsverfahren
Edlau, Feldlage
Verfahrensnummer: 151-53-009-3

Vorläufige Anordnung gemäß § 36

Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes 
vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) i.V.m. §63 Abs. 2 Land-
wirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG), in der Fassung 
vom 03. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert durch Arti-
kel 40 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl.2586)

I. Anordnung
1. Den Eigentümern und Nutzungsberechtigten der Grundstü-

cke, die von dem vorzeitigen Ausbau der in Nr. 2 genann-
ten gemeinschaftlichen Anlagen betroffen sind, werden zum 
Zweck des Ausbaues dieser Anlagen zu dem in Nr. 3 ge-
nannten Zeitpunkt Besitz und Nutzung an den in Nr. 4 aufge-
führten Flurstücken bzw. Flurstücksteilen entzogen.

2. Es handelt sich um folgenden in der gemäß § 41 Abs. 4 
FlurbG am 17.10.2013 genehmigten 2. Änderung des Planes 
nach § 41 FlurbG enthaltenen Maßnahmen:

 ·  W118 (ländlicher Weg zwischen Mitteledlau und Gemar-
kung Golbitz)

 · B1 (Graben am Weg W 117)
 · B4 (Graben am Weg W 118)
 Der Verlauf des Weges W118 und der Gräben, für deren Aus-

bau die infrage kommenden Flurstücke ganz oder teilweise 
in Anspruch genommen werden, sind in der Karte, die ein 
wesentlicher Bestandteil dieser Anordnung ist, dargestellt.

3. Gemäß § 36 Abs. 1 FlurbG wird die Teilnehmergemeinschaft 
Edlau, Feldlage - vertreten durch die Vorstandsvorsitzende, 
Frau Martha Breitschuh, ab 22.04.2014 in die aufgeführten 
Flächen für den oben genannten Zweck in den Besitz einge-
wiesen.

4. Im Einzelnen sind folgende Flurstücke und Flurstücksteile 
von dieser vorläufigen Anordnung betroffen:

Gemarkung Flur Flurstück betroffene Fläche
    lt. Anordnung (in ha)
________________________________________________________
    dauerhaft vorübergehend
Edlau 5 9/2   0,4752
Edlau 5 9/3 0,6096
Edlau 5 130/65   0,0336

II. Auflagen
1. Während der Bauzeit sind sämtliche erforderliche Sicher-

heitsvorkehrungen zu treffen.
2. Die Teilnehmergemeinschaft hat sicherzustellen, dass die 

Nutzung der den Beteiligten verbleibenden Flächen durch 
die Bauarbeiten nicht unterbrochen wird.

3. Eine ordnungsgemäße Be- und Entwässerung ist durch die 
Teilnehmergemeinschaft sicherzustellen.

4. Überflüssige Behinderungen und Beeinträchtigungen der 
Bewirtschaftung der verbleibenden Teilflächen sind zu unter-
lassen.

III. Entschädigung
Entstehen durch den Besitz- und Nutzungsentgang für einzel-
ne betroffene Bewirtschafter besondere Nachteile oder Härten, 
so sind diese bis zum 30.06.2014 beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Anhalt anzuzeigen und zu begrün-
den. Gegebenenfalls wird dann in begründeten Fällen eine Ent-
schädigung gewährt.
Soweit die Teilnehmergemeinschaft über Flächen aus dem Ver-
zicht auf Landabfindung nach § 52 FlurbG verfügt, können den 
betroffenen Beteiligten anstelle einer Entschädigung für Nut-
zungsausfall entsprechende Ersatzflächen zur Verfügung ge-
stellt werden.

Begründung
1. Sachverhalt:
Das Bodenordnungsverfahren wurde durch Beschluss des 
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Bernburg vom 
18.12.1995 angeordnet. Die Anordnung ist seit dem 17.02.1996 
unanfechtbar.
Der Zustand der benötigten Flächen einschließlich deren Be-
standteile ist festgestellt worden, soweit dies für die Wertermitt-
lung und die Bemessung der Entschädigung von Bedeutung ist.
Der Plan nach § 41 FlurbG und dessen Änderungen wurden vom 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt im 
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Benehmen mit dem Vorstand zur Neuausweisung öffentlicher 
ländlicher Wege, zur Neugestaltung von Gewässern und zur 
Herstellung von landschaftsgestaltenden Anlagen aufgestellt.
Für die Maßnahmen der 2. Änderung des Planes nach § 41 
FlurbG wurden durch das Amt für Landwirtschaft, Flurneuord-
nung und Forsten Anhalt am 17.10.2013 die Plangenehmigung 
erteilt.

2. Gründe:
2.1 Formelle Gründe
Der Verwaltungsakt wird vom Amt für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Anhalt als zuständige Behörde erlassen.
Rechtsgrundlage für den Erlass der Vorläufigen Anordnung 
ist § 36 FlurbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 
17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794) i.V.m. § 63  
Abs. 2 Landwirtschafts-anpassungsgesetz (LwAnpG), in der 
Fassung vom 03. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert 
durch Artikel 40 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. 2586)
Die Anhörung des Vorstandes ist erfolgt.
Die formellen Gründe für den Erlass dieser Anordnung liegen 
vor.

2.2 Materielle Gründe
Im Bodenordnungsverfahren Edlau, Feldlage ist es erforderlich, 
die Teilnehmergemeinschaft in die Lage zu versetzen, dass sie 
an den erforderlichen Flächen im benötigten Umfang zur Reali-
sierung der Maßnahmen der 2. Änderung des Planes nach § 41 
FlurbG das Nutzungsrecht erlangt.
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft beabsichtigt, den 
Vergabebeschluss am 15.04.2014 für die Durchführung der 
Baumaßnahmen zu fassen.
Die Teilnehmergemeinschaft beabsichtigt, zum 12.05.2014 mit 
dem Ausbau der Maßnahmen der 2. Änderung des Planes nach 
§ 41 FlurbG zu beginnen.
Gemäß § 36 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) kann die 
Flurbereinigungsbehörde den Besitz an Grundstücken regeln, 
wenn dies aus dringenden Gründen erforderlich ist.
Es ist aus dringenden Gründen erforderlich, eine Regelung über 
die Nutzungs- und Besitzverhältnisse zu treffen, da die angeord-
nete Maßnahme nicht bis zur Ausführung durch den Flurberei-
nigungsplan aufgeschoben werden können. Dieser wird erst in 
einigen Jahren erstellt. Mit den Baumaßnahmen muss aber un-
verzüglich begonnen werden, um die Neuzuteilung im Rahmen 
der tatsächlichen Erschließungsverhältnisse zu gewährleisten 
und die aufgetretenen Vernässungsprobleme schnell zu besei-
tigen.
Dem stehen die Interessen der bisherigen Besitzer bzw. Nutzer 
nicht entgegen.
Das Verhältnis der bewirtschafteten Flächen zu den jetzt ent-
zogenen Flächen zeigt, dass ein nennenswerter Schaden nicht 
entsteht. Nachteile, die bei der zukünftigen Bewirtschaftung der 
verbleibenden Flächen entstehen, werden durch die der Teilneh-
mergemeinschaft aufgegebenen Auflagen bzw. entsprechende 
Entschädigungen vermieden und ausgeglichen. Die Entschädi-
gungsregelung soll aus Gründen der Gleichbehandlung für alle 
Flurstücke gleichzeitig ergehen.
Ein finanzieller Nachteil entsteht den bisherigen Nutzern da-
durch nicht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch beim 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, 
Ferdinand von Schill Str. 24, 06844 Dessau-Roßlau erhoben 
werden.

Im Auftrag
gez. Näther - DS -

Wohnungen in der Stadt Wettin-Löbejün 
zu vermieten

im OT Domnitz
Dalenaer Str. 15 2-Raum-Wohnung ca. 45,25 qm

im OT Nauendorf
Alte Dorfstraße 2/3 4-Raum-Wohnung ca. 172,00 qm

Im OT Gimritz
Gimritzer Hauptstr. 18 1-Raum-Wohnung ca. 20,89 qm

im OT Rothenburg
Pappelstr. 1 (2.OG) 4-Raum-Wohnung ca. 68,50 qm
Pappelstr. 4 (EG) 2-Raum-Wohnung ca. 43,00 qm
Pappelstr. 5 (EG) 2-Raum-Wohnung ca. 47,00 qm
Pappelstr. 10 (1. OG) 3-Raum-Wohnung ca. 58,00 qm
Am Kindergarten 1 (EG) 1-Raum-Wohnung ca. 25,00 qm
Am Kindergarten 1 (1.OG) 1-Raum-Wohnung ca. 25,00 qm
Am Kindergarten 4 (EG) 3-Raum-Wohnung ca. 57,00 qm
Am Kindergarten 7 (2.OG) 3-Raum-Wohnung ca. 57,00 qm
Saalberg 18 (1. OG) 1-Raum-Wohnung ca. 34,40 qm

Nähere Informationen erhalten Sie unter:
 Stadt Wettin-Löbejün
 Ortsteil Rothenburg
 Gebäudemanagement
 Am Kindergarten 11
Ansprechpartner:
 Frau Rössel
 Frau Sturzebecher
 Telefon: 034691 21038
 Fax: 034691 21039
 Sprechzeiten: dienstags
 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

Rössel
Gebäudemanagement
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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wettin-Löbejün,

Informationen

Stadt Wettin-Löbejün

oft wurde ich von Einwohnern auf den hohen Schuldenstand 
unserer Stadt angesprochen.
Dieser ist tatsächlich beträchtlich, er betrug am 31.12.2012 
rund 18 Millionen, am 31.12.2013 rund 16,4 Millionen.
Tilgungen durch das Land im Rahmen des Stark II-Programms 
erfolgten 2012 in Höhe von 4.465.300 Euro und 2013 in Höhe 
von 234.300 Euro. Aber wir erhielten auch finanzielle Zuwei-
sungen. Beispielsweise 800.000 Euro aus dem kreislichen In-
vestitionspaket für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung 
„Spatzenhaus“ Wettin für den Hortbetrieb. Für die Domäne in 
Brachwitz 830.000 Euro aus verschiedenen Förderprogram-
men des Landes. Für den Erweiterungsbau der „Carl-Löwe“ 
Grundschule immerhin fast 2 Millionen vom Land, damit für 
künftige Generationen solide Lernbedingungen für die Jungen 
und Mädchen unserer Stadt gewährleistet werden.
Das sollte man positiv werten. Doch als Stadtrat habe ich ein 
Problem:

Die Kommunalaufsicht fordert weiter einen strikten Schul-
denabbau unserer Stadt. Im Stadtrat haben wir uns ernsthaft 
gestritten, Forderungen nachzukommen. Jedoch müssen die-
se für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt auch sozial-
verträglich sein. Die Anhebung der Hebesätze bei den Grund-
steuern A und B deutlich über den Landesdurchschnitt lehnt 
unsere Fraktion ab.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich gebe Ihnen den Brief an unseren Finanzminister zur Kennt-
nis, welchen er vor 2 Wochen erhielt. Bitte bilden Sie sich 
selbst Ihr Urteil.

Ihr Stadtrat und Ortsbürgermeister von Nauendorf
Dietrich Schulze

„SPD-Fraktion
Im Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün
z. H. Frau Irene Metz
Am Amtsberg 10
06193 Wettin-Löbejün  Wettin-Löbejün, den 03.02.2014

Finanzminister 
Herrn Jens Bullerjahn

Antrag auf weitere Entschuldung der Stadt Wettin-Löbejün

Sehr geehrter Herr Finanzminister, lieber Jens,

ermutigt durch die zurzeit gute Stimmung innerhalb unserer Par-
tei und den durch die Parteiführung ausgehandelten Koalitions-
vertrag mit der CDU auch in Hinblick auf die Kommunalfinanzen 
stellen wir den Antrag an Dein Ministerium eine weitere Entschul-
dung der desolaten Finanzsituation unserer Stadt Wettin-Löbe-
jün zu prüfen und zeitnah herbeizuführen.

Bei Deinem Besuch am 17.10.2012 in der OS Domnitz konntest 
Du Dir ja von unseren Sorgen und Nöten ein Bild machen.

Die kommunale Selbstverwaltung als ein hohes demokratisches 
Gut wird zur Farce, wenn für die kommunalen Handlungsträger 
kein Spielraum bleibt.

Besonders drücken uns Altschulden der ehemaligen Stadt Wettin. 
So sahen wir uns gezwungen um eventuellen weiteren Schaden 
von der neuen Stadt Wettin-Löbejün fernzuhalten einen Beschluss 
im Oktober 2013 zur Aufarbeitung und Abrechnung der Städte-
baulichen Sanierungsmittel durch die SANDUNG zu fassen. Also 
Geld zur Verfügung zu stellen, das uns richtig weh tut. (Anlage 1)

Anhand dieser Beschlussvorlage wurde uns Stadträten bewusst 
welchen Sumpf wir übernehmen mussten. Unsere Parteifreundin 
Dorette Köhler hat während ihrer Amtsperiode als Bürgermeiste-
rin von Wettin unermüdlich versucht Licht ins Dunkel zu bringen. 
Wie wir erkennen müssen ein sehr mühseliger Weg. Zumal Be-
hörden und Kommunalaufsicht immer wieder widersprüchliche 
Aussagen zur Verschuldungssituation und deren Aufarbeitung 
trafen. Und so standen bei Gründung der Stadt 12.200.655,25 
Euro Altschulden aus Wettin zu Buche.

Wenn auch eine staatsanwaltliche Aufarbeitung zurzeit nicht 
mehr möglich erscheint, so sind wir der Auffassung, dass Kon-
trollbehörden, Kommunalaufsicht und Landratsamt zu mindest 
eine moralische Mitschuld an der verfahrenen Situation der ehe-
maligen Stadt Wettin trifft. Und damit wollen wir unseren An-
trag auf weitere Teilentschuldung begründen. Denn selbst bei 
gleichbleibender Einnahmesituation in unserer Stadt können wir 
diese Schuldensituation auf Jahre hingesehen nicht aus eigenen 
Kräften bewerkstelligen.

Wir können und dürfen unseren Bürgern und ansässigen Betrie-
ben (z. B. WDI Rothenburg) keine weiteren Steuern und Lasten 
mehr zumuten, wenn wir unsere Stadt weiterentwickeln wollen, 
wenn wir Ansiedlung wollen. So wird immer wieder seitens der 
Kommunalaufsicht gefordert die Steuern weit über den landes-
üblichen Durchschnitt hinaus zu erhöhen. Das halten wir unso-
zial und es fördert Unmut und Missmut. Deshalb haben wir uns 
bis jetzt dieser Forderung widersetzt.

Selbst eine immer wieder angedrohte Zwangsverwaltung er-
scheint das falsche Mittel zur Wiederherstellung der finanziel-
len Handlungsfähigkeit zu sein. Denn auch ein Zwangsverwalter 
käme zu dem Schluss: Aus eigener Kraft ist in unserer Stadt die 
Verbesserung der Schuldensituation nicht zu schaffen.

Wenn wir in unserem Antrag weitestgehend auf Zahlen verzich-
ten, gehen wir davon aus, dass in Deinem Ministerium diese 
vorliegen oder bei der Stadtverwaltung erfragt und zugearbeitet 
werden können.

Ermutigt hat uns auch die Fördermittelübergabe zum Erweite-
rungsbau der Grundschule in der OS Nauendorf zur Karl-Löwe-
Grundschule. Durch eine Teilentschuldung in Höhe von ca. 
200 T€ ist der Stadt nunmehr eine Kreditaufnahme zur Gegenfi-
nanzierung möglich.

Also, es geht noch was, deshalb sehen wir guten Mutes einer 
geschätzten Antwort Deinerseits entgegen.

Mit sozialdemokratischem Gruß
Fraktion der SPD“
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Die Wohnungssituation in unserer Stadt 
Wettin-Löbejün

Die demografische Entwicklung in unserer neu gegründeten Stadt 
Wettin-Löbejün, in den nächsten Jahren sieht nicht gut aus.
Zuwanderung und Abwanderung halten sich gegenwärtig einiger-
maßen die Waage. Von einer wesentlichen Erhöhung der Einwoh-
nerzahlen können wir deshalb nicht ausgehen.
Die Ursachen für die Abgänge sind zum einen darin zu suchen, 
dass die jungen Leute den ländlichen Raum arbeitsmarktbedingt 
verlassen, und zum anderen die älteren Bürger in altersgerechte 
Wohnungen oder Pflegeheime umsiedeln.
Besonders deutlich wird dies an der Wohnungssituation im Orts-
teil Rothenburg.
Hier ist der überwiegende Teil aller kommunalen Wohnungen der 
Stadt Wettin-Löbejün vorhanden.
Insgesamt bewirtschaftet unsere Stadt 485 Wohnungen in den 
einzelnen Ortschaften. Davon sind 99 Wohnungen zurzeit nicht 
vermietet. 9 Wohnungen werden als Gästewohnungen nur zeit-
weise und nach Bedarf vermietet, weitere 2 Wohnungen werden 
als Lager und eine Wohnung wird als Notunterkunft vorgehalten.
Mit insgesamt 263 kommunalen Wohnungen stellt der Ortsteil Ro-
thenburg den größten Anteil.
Dieser Wohnungsleerstand wirkt sich immer negativer auf die Kosten-
situation der Stadt aus. Nach Aussagen des Gebäudemanagement 
unserer Stadt, beträgt im Ortsteil Rothenburg die durchschnittliche Kalt-
miete 4,96 €/m2. Demnach beträgt der Mietausfall 20.182,00 €/Monat, 
unter Hinzurechnung der Gästewohnungen sogar 22.002,00 €/Monat. 
Dazu kommen noch die für den Leerstand aufzuwendenden Mietne-
benkosten in Höhe von ca. 5.000,- € pro Monat.
Das sind im Jahr ca. 269.264,00 € weniger Einnahmen für unsere 
Stadt.
Es ist also dringend an der Zeit zu Handeln!
Durch die nüchterne Analyse der IST-Situation werden und kön-
nen wir das Problem nicht lösen.
Notwendig sind jetzt möglichst viele konstruktive Ideen der Bür-
gerinnen und Bürger, aber insbesondere der Verantwortlichen in-
nerhalb der Verwaltung unserer Stadt und des Stadtrates.
Wir haben dazu im März eine Reihe von Fragen an unsere Bürger-
meisterin gestellt.
In der Beantwortung unserer Fragen wurde uns mitgeteilt, dass für 
eine umfassende Erarbeitung von Vorschlägen die Sichtung der 
Sanierungsakten der ehemaligen Gemeinde Rothenburg unbedingt 
erforderlich ist. Diese Akten liegen der Stadt immer noch nicht vor. 
Weiter führt die Bürgermeisterin aus: „Zu überlegen ist, mit Beginn 
der neuen Legislaturperiode des Stadtrates einen zeitweiligen Aus-
schuss zu bilden, welcher sich mit dem Thema des Wohnungsleer-
standes und Wohnungssanierung usw. beschäftigt. Damit wird die 
Gewähr geboten, die sicher nicht unproblematisch zu treffenden 
Entscheidungen, auf eine breite politische Ebene zu stellen.“
Dieser Zielstellung schließen wir uns voll und ganz an und sichern 
schon heute unsere Unterstützung zu.

Um dem Leerstand entgegenzuwirken sollten folgende Überle-
gungen zur Diskussion stehen:
•	 Abbau	des	Leerstandes	durch	den	Rückbau	von	Wohneinhei-

ten, d. h. Wohnblöcke müssen leer gezogen, und aus dem 
Bestand gestrichen werden.

•	 Leerzug	eines	Wohnblocks	um	diesen	dann	zu	sanieren,	um	
altersgerechte Wohnungen in Verbindung mit einem betreuten 
Wohnen zu schaffen.

•	 Sanierung	von	leer	stehenden	Wohnungen	um	diese	dann	ggf.	
als Eigentumswohnungen zu verkaufen oder zu vermieten.

•	 Sanierung	von	leer	stehenden	Wohnungen	um	diese	dann	im	In-
ternet, auf den entsprechenden Webseiten gezielt zu bewerben.

•	 Schaffung	 von	 materiellen	 Anreizen	 (z.	 B.	 zeitlich	 begrenzt	
Mietfrei wohnen o. Ä.)

Diese Punkte sind erste Überlegungen. Es gibt sicherlich noch 
eine Vielzahl anderer Überlegungen und Möglichkeiten die zu ei-
ner Verbesserung der Situation beitragen können. Deshalb sind 
alle Ideen unserer Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Wir als Fraktion DIE LINKE/Grüne im Stadtrat der Stadt Wettin-
Löbejün möchten das Thema „Wohnungsleerstand“ stärker in 
den Mittelpunkt unserer kommunalpolitischen Arbeit stellen, und 
wir wollen unsere Bürgerinnen und Bürger, deren Ideen und Hin-
weise, in diese Aufgabe mit einbeziehen.

Martin Grüning
Stadtrat Fraktion DIE LINKE/Grüne

Besser wirtschaften ...
Man kann und muss es besser machen hat Herr Madl im Amts-
blatt vom Februar zur Haushaltskonsolidierung gesagt. Keine 
Steuern erhöhen, da sind wir uns schnell einig. Zu einer konstruk-
tiven Diskussion gehören eigene Vorschläge.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige Ideen. Nach meiner Auf-
fassung gibt es mehrere Handlungsbereiche:

1. Ausgabenseite:
1.1. Lokalisierung und Analyse der Verlustbringer im Haushalt: 
Kostenminderung, wo sinnvoll möglich. Politische Entscheidung 
über die Fortführung der Aktivitäten und Bereitstellung von Haus-
haltsmitteln, wenn Gründe dafür sprechen. Auf diesem Gebiet ist 
die Diskussion bisher nach meinem Eindruck noch nicht einmal 
begonnen. Die doppelte Buchführung im Haushalt eröffnet Chan-
cen auf neue Erkenntnisse, wenn sie einmal etabliert ist.

1.2. Globale Einsparungsmaßnahmen:
Die Kommune hat jährlich rd. 270000 EUR Energiekosten. Verhand-
lungen mit der Envia brachten rd. 10000 EUR Einsparung. Weiteres 
Sparpotential gibt es vor allem beim Verbrauch. Wir müssen res-
pektieren, dass die Bürger eine durchgehende Straßenbeleuchtung 
fordern. Bleiben nur technische Lösungen ohne Komfortverlust, auf 
hocheffiziente Lampen haben wir im Rat mehrfach hingewiesen, es 
wird auch umgerüstet. Und vielleicht ein (noch) günstigerer Anbieter?

2. Einnahmeseite:
2.1. Steuern und Gebühren:
Gegen Grundsteuererhöhungen gibt es einen breiten Konsens. 
Wenn Gebühren nicht ebenso skeptisch betrachtet werden, 
kann es trotzdem teuer für die Bürger werden. Ein Beispiel ist die 
Einführung der Grundgebühr im AZV Salzatal, die von unserer 
Bürgermeisterin mitgetragen wurde. Gerade die Abtretung der 
Gebührenhoheit an politisch schwer zu beeinflussende Zweck-
verbände bedarf einer besonders kritischen Prüfung. Deswegen 
führe ich eine kritische Diskussion über die Frage der Nieder-
schlagswasserableitung. Gebührenpflichtige Leistungen müssen 
klare Vorteile für die Bürger bringen, sonst fehlt die Akzeptanz.

2.2. Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens:
Für den Wohnungsbestand ist zu klären, ob eine Kostendeckung oder 
die Erwirtschaftung von Gewinnen möglich ist. Hierzu habe ich bereits 
Anfragen gestellt. In Kürze werden wir eine Vorlage zur Erarbeitung 
eines differenzierten Bewirtschaftungskonzeptes in den Rat bringen.

2.3. Siedlungspolitik und Steuerkraft:
Ein nicht zu vernachlässigender Gesichtspunkt ist die Siedlungs-
entwicklung. Wenn man bedenkt, wie viele Ortschaften sich in der 
Vergangenheit mit der Schaffung von Neubaugebieten finanziell 
verhoben haben, wird klar, dass die Ausweitung des Siedlungsge-
bietes wirtschaftlich kontraproduktiv wirken kann. Mit einer effizi-
enten Auslastung der vorhandenen Infrastruktur werden die Kos-
ten auf viele Schultern verteilt, ohne dass teure Neuinvestitionen 
anfallen. Wir müssen uns der Abwanderung entgegen stellen und 
insbesondere die innerörtlichen Wohnlagen und den vorhandenen 
Gebäudebestand attraktiv machen und bewerben.
Dass maßvolle Zuwanderung einer Gesellschaft Vorteile bringt, 
während maßgebliche Nachteile ausbleiben, ist längst wissen-
schaftlich belegt. Wer sich das nicht vorstellen kann, denke an 
die enormen Leistungen die gerade Aussiedler nach 1945 für den 
Wiederaufbau erbracht haben. Die Lebensklugheit solcher Men-
schen befruchtet auch heute noch unseren gesellschaftlichen 
Dialog. Wir benötigen Zuwanderung als Ausgleich für Bevölke-
rungsverluste, damit wir unsere Lebensqualität halten können.

Ihr Stadtrat Christof Rupf
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Veranstaltungskalender April/Mai 2014

- samstags & sonntags Kunstausstellung im Gartencafé „Picknick am Wegesrand“
- 18. Mai, 11 - 18 Uhr „Frühling am Wegesrand“ Kunst- & Kulturbasar in Mücheln (Veranstalter Kunsthandwerker der Stadt Wettin-Löbejün)

Jeden Dienstag und Donnerstag findet ein Hausaufgabennachmittag in der Kunst- und Kulturscheune in der Ortschaft Löbejün statt.

4. Volleyball-Stadtmeisterschaft Wettin-Löbejün 
um den Wanderpokal der Bürgermeisterin

Am 29.03.2014 wurde bereits zum vierten Male der Stadtmeister 
im Volleyball ermittelt. Ausrichter in diesem Jahr war die Sieger-
mannschaft des Vorjahres aus Mücheln.

Datum Beginn/Ort Veranstaltung Ortschaft

jeden 10:00 - 20:00 Uhr Kunstausstellung im Café Mücheln
Samstag Gartencafé und Galerie „Picknick am Wegesrand“ Picknick am Wegesrand
und Mücheln
Sonntag Gimritzer Weg 4, 06193 Wettin-Löbejün

21.04.2014 15:00 Uhr Ostergottesdienst Mücheln
 Templerkapelle

25.04.2014 - Am Kirchhof 2, 5. Carl-Loewe-Festtage Löbejün
27.04.2014 06193 Wettin-Löbejün OT Löbejün „Carl-Loewe-der klassische 
  Romantiker aus Löbejün“

26.04.2014 10:00 - 14:00 Uhr Tag der erneuerbaren  Wettin
 Pögritzmühle Energien - Anlagenbesichtigung

26.04.2014 15:00 Uhr Erlebnisführung mit einem Mücheln
 Templerkapelle Tempelritter

08.05.2014 15:00 Uhr Spielenachmittag für Kinder Löbejün
 Kunst- und Kulturscheune

15.05.2014 14:00 Uhr Muttertagsbasteln mit Kindern Löbejün
 Kunst- und Kulturscheune

21.05.2014 8:30 Uhr Seniorenfahrt in den Harz Löbejün
 Kunst- und Kulturscheune
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Familie Schenk und Freunde hatten in der Sporthalle Wettin die 
sportlichen Wettkämpfe bestens organisiert und auch für gute 
Verpflegung gesorgt. In der Vorrunde kämpften 8 Mannschaften 
in zwei Gruppen um Punkte.
In der Gruppe A gewann Mücheln vor den Volleyballern von 
Stahl Rothenburg.
In Gruppe B setzten sich die Volleyball Sportfreunde Löbejün 
knapp gegen den punktgleichen FSV Nauendorf durch.
Nach hochklassigen und sehr spannenden Halbfinalbegegnun-
gen kam es im kleinen Finale um den 3. Platz erneut zur Begeg-
nung Mücheln gegen Rothenburg, welche die Volleyballer aus 
Mücheln siegreich gestalteten.
Im Finale trafen dann Löbejün und Nauendorf nochmals aufei-
nander. Nach insgesamt 5 Spielen jeder Mannschaft an diesem 
Tag setzten sich die Nauendorfer Volleyballer letztlich verdient 
durch und wurden damit Stadtmeister 2014.
Die anderen Mannschaften zeigten bei den vorher durchgeführ-
ten Platzierungsspielen sportlichen Ehrgeiz, aber auch der Spaß 
kam nicht zu kurz. Bei der Siegerehrung überreichte die Bür-
germeisterin Frau Klecar den Siegerpokal, die Medaillen für die 
ersten drei Plätze und die Urkunden für die weiteren Platzierten.
 
Platzierungen
1. FSV Nauendorf
2. VSF Löbejün
3. Schenk Mücheln
4. TSV Stahl Rothenburg
5. Wettiner SV
6. SV “Glück Auf“ Plötz
7. Brachwitzer Alpen E.V.
8. Jumbo´s Rothenburg

Dem Sieger und allen Platzierten herzlichen Glückwunsch für die 
sportliche Leistung.

Die nächste Stadtmeisterschaft 2015 wird durch den diesjähri-
gen Gewinner, den FSV Nauendorf, organisiert.

Hans-Jörg Krüger

Richtfest mit musikalischer Umrahmung
Das Richtfest beim Schulerweiterungsbau steht vor der Tür. - 
Wie können wir diesem Ereignis einen würdigen Rahmen ge-
ben? - fragten sich die Schülerinnen und Schüler der dritten und 
vierten Klasse mit all den Lehrerinnen und der pädagogischen 
Mitarbeiterin der Grundschule Nauendorf.
Lieder und Gedichte mussten her. Wer konnte uns dabei unter-
stützen? Wieder klingelten wir bei der Musikschule Fröhlich in 
Löbejün an. Herr Schmidt und seine Mitstreiter gaben uns sofort 
die Zusage, unsere Kinder bei der Erarbeitung und Begleitung 
des kleinen Programms zu unterstützen.

Schnell wurden Ideen zu einem gemeinsamen Paket. Mit großer 
Einsatzbereitschaft lernten die Schülerinnen und Schüler Lied-
texte und Gedichte. Dann ging es mit allen Akteuren in das Ton-
studio der Musikschule in Löbejün. Eine Stärkung gab es von 
der Familie Schmidt in Form von Cola und Brause, so dass die 
Stimmen auch klar und deutlich klingen konnten. Mit Stolz san-
gen dann die Mädchen und Jungen die Lieder ein.

Die kleinen Sänger im Tonstudio der Musikschule „Fröhlich“

Auf das Richtfest waren wir nun gut vorbereitet. Bei strahlendem 
Sonnenschein konnten die Mädchen und Jungen allen Hand-
werkern und Gästen unter der Richtkrone zeigen, was sie gelernt 
haben. Alle Beteiligte erfüllte es mit Stolz, dass dem Auftritt der 
Kinder in Begleitung der Musikschule viel Beifall gezollt wurde.
Ich möchte den Schülerinnen und Lehrern und besonders der 
Musikschule für ihr unproblematisches Unterstützen - Danke! - 
sagen.

Hier ein Auszug aus dem Programm

Liedtext zum Richtfest - zur Melodie von: „Eine Insel mit 
zwei Bergen“

1. Schon vor vielen, vielen Wochen, wurde der Beschluss 
gefasst,

 unsre Schule wird erweitert, bietet noch mehr Kindern 
Platz.

 Und dann ging es ran ans Packen, alles musste ganz 
schnell raus.

 Auch wir nahmen unsre Sachen, zogen um ins Nachbar-
haus.

2. Eine Zeit des Wartens nervte, endlich rückten Bagger an,
 fanden Kabel die verschwunden, die man nicht mal se-

hen kann.
 Gäste, die oft ungebeten, hatten schlaue Sprüche drauf, 

Bauarbeiter blieben locker, nahmen manchen Spott in 
Kauf.

3. Neue Möbel werden kommen, Bücher finden ihren Platz.
 Kinder können fleißig lernen, was doch ist der größte 

Schatz.
 Freunde werden sich dann finden, auf dem großen Pau-

senhof.
 Tanzen spielen und auch singen, Zanken wäre uns zu 

doof.

4.  Schon in 23 Wochen fängt das neue Schuljahr an.
 Und bis dahin wird geschuftet, dass der Einzug kommen 

kann.
 Alle Schüler, alle Lehrer freuen sich auf diesen Tag,
 weil in großen hellen Räumen jeder gerne lernen mag.

(Text: I. Weiß, G. Schrodetzki)
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Mit großen Augen beobachten wir das fleißige Vorankommen 
auf der Baustelle und sind uns sicher, dass wir mit Beginn des 
neuen Schuljahres alle Schüler in der neuen „Carl-Loewe- Schu-
le“ begrüßen können.

G. Schrodetzki

Evangelische Kirchennachrichten im April 
und Mai 2014

Besinnung

Frühlingsanfang? Germanisches Fruchtbarkeitsfest? Sonnenfei-
er? Wer heutzutage nach der Bedeutung von Ostern fragt, erhält 
viele Antworten. Mindestens jeder fünfte Deutsche weiß nicht, 
dass es die Auferstehung Jesu von den Toten ist, die ihm ein 
verlängertes Wochenende beschert und den Kindern schulfrei.
Nach dem Zeugnis des Neuen Testaments wurde Jesus am Kar-
freitag von den Römern als Aufrührer gekreuzigt, am dritten Tag 
stand er von den Toten auf. Die ersten Christen begingen die Er-
innerung an Jesu letztes Abendmahl und Sterben als Pessach-
fest, bei dem die Juden des Auszugs aus Ägypten gedachten. 
Pessach ist die „Nacht des Vorübergehens“: In einem Strafge-
richt tötete Gott alle Erstgeborenen im Land der Pharaonen - an 
den Häusern der Israeliten ging er vorbei. Sie hatten die Türen 
mit dem Blut eines Lammes gekennzeichnet, das sie in jener 
Nacht schlachten und feierlich essen sollten.
Jesus verstand sich als das neue Pessachlamm Gottes, das die 
Sünden der Menschen auf sich nahm und geopfert wurde. In 
den meisten Sprachen ist deshalb das Wort „Ostern“ das glei-
che wie das für das Pessachfest: Im Deutschen und Britischen 
wird der altgermanische Begriff „Ostern/Easter“ verwendet.
„Ostern“ geht nicht, wie man lange glaubte, auf die vermeintli-
che germanische Frühlingsgöttin Ostara zurück, sondern auf die 
Himmelsrichtung Osten.
Damit wird aus einer heidnischen Namensgebung wieder eine 
christliche. Denn der Osten, Ort der aufgehenden Sonne, ist 
Symbol für den auferstandenen Christus. Nach dem Marku-
sevangelium entdeckten die Frauen das leere Grab Jesu „früh 
am Morgen, als eben die Sonne aufging“.
Die Sonne galt eben nicht nur den alten Hochkulturen als Spen-
derin von Licht und Leben, sondern auch den Germanen. Einige 
ihrer Frühlingsbräuche flossen in die christliche Festkultur ein, 
darunter das traditionelle Osterfeuer oder das Osterrad. Mit dem 
Feuer, für das in den altrömischen Tempeln die Vestalinnen zu-
ständig waren, feierten die Menschen seit jeher den Sieg über 
den Winter. Die Christen deuteten das Erwachen der Natur im 
Frühling auf die Auferstehung Jesu um, der als Licht der Welt 

die Finsternis erhellt. In der Osterkerze führten sie zudem grie-
chische und römische Traditionen weiter.
Die angebliche Ostara der Germanen wurde früher auch noch 
mit dem Osterei und dem Osterhasen in Verbindung gebracht. 
Doch auch diese vermeintlich rein kulturellen Symbole, die im 
deutschen Sprachraum vermehrt seit dem 17. Jahrhundert auf-
tauchen, haben eher christliche Wurzeln. Das Ei ist von alters 
her Sinnbild von Leben und Auferstehung. Bereits die frühen 
Christen gaben darum ihren Toten ein Ei mit ins Grab. Farbige 
Eier sind erstmals im alten Ägypten bezeugt - die Christen in Eu-
ropa nahmen den Brauch später auf und bemalten sie erstmals 
im 13. Jahrhundert.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Osterzeit, 

Ihr Pfarrer Andreas Schuster

Termine für alle Gemeinden

Konfirmanden
Der nächste Konfirmandentag findet am Samstag, am 12. April 
im Stadthaus in Löbejün und am 10. Mai in Alsleben jeweils von 
10.00 bis 15.30 Uhr statt.
Junge Gemeinde
Die Junge Gemeinde trifft sich mit den Konfirmierten der vergan-
genen Jahre am Donnerstag, 24. April von 18:30 bis 20:00 Uhr, 
im Pfarrhaus Wettin.
Teeny-Kirche:
Könnern: 25.04.2014, 16.00 - 18.30 Uhr, Pfarrhaus, alle aus 
Klasse 5 und 6 sind eingeladen zu: reden - Geschichten hören - 
Spiel und Spaß-miteinander essen usw.
Bitte melden, um miteinander Fahrgemeinschaften zu bilden!
Konzerte
Karfreitag, 18. April, 15.00 Uhr, St. Nikolai-Kirche zu Wettin, mu-
sikalischer Gottesdienst
Orgel: Gerlind Ullrich

Termine für den Pfarrbereich Wettin

Gottesdienste
Wettin: 18.04.2014, 15.00 Uhr Pfarrsprengelgottesdienst
 20.04.2014, 09.30 Uhr
 04.05.2014, 09.30 Uhr
 11.05.2014, 09.30 Uhr mit Kirchenkaffee
Neutz: 20.04.2014, 14.00 Uhr
 11.05.2014, 14.00 Uhr
Lettewitz: 21.04.2014, 14.00 Uhr
Rothenburg: 20.04.2014, 09.30 Uhr
 04.05.2014, 09.30 Uhr
Dößel: 11.05.2014, 09.30 Uhr
Dobis: 21.04.2014, 10.00 Uhr  Kirche Dobis, liturgischer 

Osterspaziergang
 11.05.2014, 10.30 Uhr
Gimritz: 20.04.2014, 11.00 Uhr
 03.05.2014, 15.00 Uhr 
Brachwitz: 17.04.2014, 19.00 Uhr Tischabendmahlsfeier
 20.04.2014, 14.00 Uhr
 04.05.2014, 14.00 Uhr
Löbejün: 19.04.2014, 22.00 Uhr Osternachts-GD m. AM
 27.04.2014, 09.30 Uhr  GD im Rahmen d. 5. Carl.-

Loewe.-Festtage
 10.05.2014, 14.00 Uhr  mit Diamantener Konfirma-

tion
 18.05.2014, 10.00 Uhr  Pfarrsprengelgottesdienst 

mit Kantate
Domnitz: 20.04.2014, 11.00 Uhr
 04.05.2014, 11.00 Uhr

Kinderpfarrhaus
Wettin 08.05.2014, 15.30 Uhr
Domnitz, 15.05.2014, 16.00 Uhr
Brachwitz 24.04.2014, 16,30 Uhr
Löbejün 14.05.2014, 16.00 Uhr



Seite - 20 - Amtsblatt der Stadt Wettin-Löbejün Nr. 4 16. April 2014 Jahrgang 4

Gemeindenachmittage
Wettin:  16.04.2014, 14.30 Uhr
 14.05.2014, 14.30 Uhr
Rothenburg:  08.05.2014, 14.30 Uhr
Brachwitz:  07.05.2014, 14.30 Uhr
Gimritz: 07.05.2014, 14.30 Uhr
Domnitz: 23.04.2014, 14.30 Uhr
Löbejün:  30.04.2014, 14.30 Uhr

Gesprächskreise
Brachwitz:  14.05.2014, 20.00 Uhr
Rothenburg:  30.04.2014, 19.00 Uhr

Themenabend
Montag, 28. April, 19.30 Uhr, „Hüsch und Hildebrandt“ - die 
Scheibenwischer

Im Pfarrhaus Wettin

Eine Orgel wird zur Fahndung ausgeschrieben

Der Rühlmann-Orgel in Löbejün war nur eine kurze Blütezeit ver-
gönnt: 1901 wurde sie erbaut, doch schon 16 Jahre später verlor 
sie ihre Prospekt-Pfeifen: Die Materialschlachten des ersten Welt-
krieges führten dazu, dass das Deutsche Kaiserreich die Zinnpfei-
fen aller nicht als historisch geltenden Orgeln in die Schmelzöfen 
schickte, um daraus Munition zu gießen. Mit den Pfeifen ging das 
Gesicht der Orgel und ihr klangliches Grundgerüst verloren.
Seit fast 100 Jahren gähnen daher am neugotischen Prospekt 
der Rühlmann-Orgel leere Holzrahmen den Betrachter an, die 
notdürftig mit braunem Stoff verhängt sind. Da aber das Or-
gelwerk dahinter in einem gut reparaturfähigen Zustand ist, hat 
sich im Jahr 2013 ein Freundeskreis gegründet, der sich die Sa-
nierung der Orgel auf die Fahnen geschrieben hat. Dabei gibt 
es jedoch ein Problem: Damit das Instrument wieder in alter 
Schönheit entstehen kann, sollte bekannt sein, wie die Pros-
pektpfeifen früher angeordnet waren. Dafür werden Bilder aus 
den „Jugendjahren“ der Orgel benötigt, die das Bild der intakten 
Orgel zeigen.
Der Freundeskreis wendet sich daher an alle Bürger aus Löbejün 
und Umgebung mit der Bitte: Wer hat evtl. noch alte Fotos oder 
Zeichnungen, die die Rühlmann-Orgel darstellen? Wer ist be-
reit, in seinen alten Familienalben oder Foto-Kisten nach Bildern 
aus der Löbejüner Stadtkirche zu suchen? Auch historische 
Bilder von der Vorgänger-Orgel, die im 16. Jahrhundert erbaut 
und 1901 abgerissen wurde, sind hoch willkommen. Für die 
Beschaffung aussagekräftiger Bilder setzt die evangelische 
Kirchgemeinde Löbejün einen besonderen Preis aus: (ER-
GÄNZEN!) Bitte senden Sie diese Bilder an Frau Gisela Chan-
kiewitz, Mühlenstr 3, 06193 Wettin-Löbejün, OT Löbejün; Tel.: 
034603 71700, E-Mail: chankiewitz@live.de.
Übrigens: Mitglied im Freundeskreis der Orgel kann jeder inter-
essierte Bürger werden. Die Flyer liegen in der Kirche St. Petri in 
Löbejün aus, sind über das Pfarrbüro erhältlich (Telefon: 034603 
77277, E-Mail: pfarramtloebejuen@web.de) und finden sich im 
Internet unter http://www.pfarrsprengel-wettin.de/aktuelles/
downloads.php. Darüber hinaus freut sich der Freundeskreis na-
türlich auch über Spenden auf das Bankkonto der Kirchgemein-
de Löbejün: Konto-Nummer: 378 003 513, Bankleitzahl: 800 537 
62 (Saalesparkasse), IBAN: DE70 80053762 0378003513; BIC: 
NOLADE 21 HAL, (Kennwort: Orgel)

Termine für den Pfarrbereich Teicha mit Nauendorf 
und Priester

Monatsspruch April
„Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden.“ (Johannes 16,20 )

Monatsspruch Mai
„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier 
ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus.“ 
(Galater 3,28 )

Gottesdienste
Ab Ostern werden alle Gottesdienste wieder in den Kirchen un-
serer Ortschaften gefeiert.
Gründonnerstag, 17.04.
18:00 Uhr  Tisch-AM Teicha, Gemeindezentrum
Karfreitag, 18.04.
14:30 Uhr  mus. Andacht Gutenberg
 z. Sterbestunde
 Christi m. Chor
Ostersamstag, 19.04.
18:00 Uhr  Andacht und Merkewitz
 Osterfeuer
Ostersamstag, 19.04.
22:00 Uhr Osternacht Löbejün
Ostersonntag, 20.04.
10:00 Uhr GD m. Abendmahl Sennewitz
Ostermontag, 21.04.
10:00 Uhr GD m. Abendmahl Teicha
Quasimodogeniti, 27.04.
10:00 Uhr Ostergottesdienst  Nauendorf
Jubilate, 11.05.
17:00 Uhr  GD mit Kantate Teicha
 mit Kirchenchor
Rogate, 25.05.
10:00 Uhr  GD Nauendorf

Offene Kirche in Sennewitz
Wir laden ein zur Besinnung am Abend in die Sennewitzer Kir-
che, jeweils mittwochs um 18:00 Uhr. Jeder ist herzlich willkom-
men!

Alexa Engelke und Hanna Manser

Musikalische Andacht am Karfreitag in der St. Nicolai-Kir-
che Gutenberg
Am Karfreitag, dem 18. April 2014 findet um 14:30 Uhr zur Ster-
bestunde Jesu eine musikalische Andacht statt.
Mit einem „Kyrie“ von Wolfgang Amadeus Mozart, dem „Stabat 
Mater“ in g-moll von Josef Gabriel Rheinberger und dem „Ag-
nus Dei“ aus der Kleinen Orgelmesse von Joseph Haydn soll 
Jesu Passion und Sterben musikalisch bedacht werden. Unter 
der Leitung von Tom Zierenberg singen der Chor der Neustädter 
Kantorei und der Kirchenchor der Gemeinde Teicha, begleitet 
von Orgel und Streicherensemble.
Sie sind herzlich eingeladen, in dieser Andacht mit Musik und 
Wort auf den Weg Jesu Christi zum Kreuz zu schauen.

Musik im Pfarrbereich
Posaunenchor im Gemeindehaus in Sennewitz, jeden Dienstag 
um 19:00 Uhr.
Kirchenchor im Gemeindezentrum in Teicha, jeden Montag um 
17:45 Uhr Neues in der Reihe „ORGELplus“.
Am 27. April beginnt mit David Suchanek an der Orgel das mu-
sikalische Jahr der Kirchengemeinde Teicha. Dieses Konzert bil-
det den Auftakt der Orgelreihe und sieben weiteren monatlichen 
Konzerten in der St. Mauritiuskirche Teicha.
Neu ist, dass Sie am letzten Sonntag eines Monats, um 17 Uhr 
zu den Konzerten eingeladen sind.
Freuen Sie sich auf ein musikalisches Jahr, gestaltet von ge-
standenen Künstlern und Musikern, jungen Studenten und Ab-
solventen der Hochschule für Kirchenmusik, heimischen Chören 
und musizierfreudigen Hausmusikern.
Der Eintritt ist frei. Mit einer Spende am Ausgang haben Sie die 
Möglichkeit, die Orgelreihe zu unterstützen.

Kinder in der Kirche
Kinderpfarrhaus im Gemeindezentrum Teicha
dienstags ab 16:00 Uhr
(Kaffee, Andacht, Thema, Basteln, Spiele … Flötenkreise)
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Musikalischer Kindernachmittag in Nauendorf
Alle sangesfreudigen Kinder sind eingeladen sich zum Singen 
zu treffen. Der Musikalische Kindernachmittag lädt regelmäßig 
aller 14 Tage in die Nauendorfer Gemeinderäume ein. Immer um 
16 Uhr wollen wir uns treffen und gemeinsam singen, vespern, 
spielen und basteln.
Die Termine im April und Mai sind: 30.04.14; 14.05.14; 28.05.14.
Wir freuen uns auf euch, Heidrun Bergmann, Susen Metze, Nicol 
Speer

Radtour am 1. Mai 2014
Auch in diesem Jahr wollen wir am ersten Mai einen Gemein-
deausflug mit dem Fahrrad unternehmen. Über Wallwitz soll die 
Tour nach Krosigk führen. Dort werden wir die Kirche ansehen 
und uns bei einem Picknick stärken. Zurück soll der Weg über 
den Petersberg wieder nach Teicha führen.
Treffpunkt: 13 Uhr am Pfarrhaus Teicha.
Unterwegs gibt es vieles zu entdecken und Neues zu erfahren.
Nichtradfahrer haben die Gelegenheit im Auto mitgenommen zu 
werden.
Weitere Infos sind zu erfragen im Pfarramt Teicha.

Sprechzeiten:
im Pfarrhaus Teicha; Dienstag 17:30 - 18:30 Uhr und Samstag 
9 - 10:00 Uhr
Telefonisch bin ich unter 034606 20333 zu erreichen.
Bruderschaft Petersberg, Tel. 034606 20409

Es grüßt Sie und wünscht eine gesegnete Zeit, Ihr David Joram, 
Gemeindepädagoge und Pfarrer

Termine für die Evangelische Kirchengemeinde 
Schlettau

Gottesdienst
Der nächste Gottesdienst in Schlettau findet am 11. Mai 2014 
um 9.00 Uhr in der Kirche in Schlettau statt.

Kinder
Kinderkirche für die Kinder der 4. und 5. Klasse ist Donnerstag, 
am 24. April 2014 und für die Kinder der 1. bis 3. Klasse Don-
nerstag am 15.5.2014, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr mit unse-
rem Gemeindepädagogen David Joram im Pfarrhaus in Ostrau 
- Herzliche Einladung an alle Kinder!

Evangelisches Pfarramt Ostrau
Pfarrer Christoph Schulz
OT Ostrau
Karl-Marx-Str. 89
06193 Petersberg
Tel. 034600 2028

Katholische Gemeinde „St. Michael“ Ostrau 
und „St. Josef“ Löbejün  

in der Pfarrei Carl Lampert
Gemeindereferentin Claudia Rudolf, Karl-Marx-Str. 93, OT Ost-
rau, 06193 Petersberg, Tel. 034600 20314
Stadt Wettin-Löbejün

Donnerstag, 17.04., Gründonnerstag
16.30 Uhr Gedächtnisfeier vom Abendmahl des Herrn in 

Ostrau, anschl. Agape (zusammen mit Löbejün)
Karfreitag, 18.04.
15.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi in Löbejün
15.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi in Ostrau 
Ostersonntag, 20.04., 
Hochfest der Auferstehung des Herrn
05.00 Uhr Ökumen. Auferstehungsfeier auf dem Petersberg
09.00 Uhr Heilige Messe in Wettin
10.30 Uhr Heilige Messe in Ostrau

Ostermontag, 21.04. 
10.30 Uhr Heilige Messe in Löbejün 
Sonntag, 27.04., 1. Sonntag der Osterzeit
09.00 Uhr Heilige Messe in Wettin
10.30 Uhr Wortgottesfeier in Löbejün
10.30 Uhr Wortgottesfeier in Ostrau
Donnerstag, 01.05. 
(Josef der Arbeiter)
14.00 Uhr Patronatsfest in Löbejün
Sonnabend, 03.05., 3. Sonntag der Osterzeit
16.30 Uhr Wortgottesfeier in Löbejün
Sonntag, 04.05.
09.00 Uhr Heilige Messe in Wettin 
10.30 Uhr Heilige Messe in Ostrau
Sonnabend, 10.05.
10.00 Uhr Diakonweihe von Herrn Seibel in Magdeburg,
 Kathedralkirche St. Sebastian
Sonntag, 11.05., 4. Sonntag der Osterzeit 
10.00 Uhr Heilige Messe in Wettin
10.30 Uhr Heilige Messe in Löbejün
10.30 Uhr Wortgottesfeier in Ostrau

Donnerstag, den 08.05., um 9.00 Uhr Wortgottesfeier in Ostrau

Kindertreff am Samstag, dem 10.05., um 9.00 Uhr in Ostrau

Die Löbejüner Senioren treffen sich am Donnerstag, dem 
08.05.14, um 14.30 Uhr. Die Löbejüner, Wettiner und Ostrauer 
Senioren machen am Donnerstag, dem 22.05.14, einen Ausflug 
nach Zeitz. Die genauen Zeiten werden noch bekannt gegeben.

Förderverein Erholungsgebiet  
Petersberg e. V.

Museum Petersberg
Alte Hallesche Straße 28
06193 Petersberg

Für weitere Informationen wählen Sie folgende Telefonnummern: 
034606 20229 oder 35776

Die Veranstaltungsreihe  
„Der besondere Donnerstag“  

im Museum Petersberg - am 17.04.2014  
gastiert „Squeezebox Teddy“

Die Veranstaltungsreihe „Der besondere Donnerstag“ präsen-
tiert jeden Monat eine Veranstaltung aus verschiedenen Genres 
der Kleinkunst und Musik. Am 17. April 2014 gastiert „Squeeze-
box Teddy“ im Museum Petersberg.

In vielen Ländern gastierte der Mann mit der außergewöhnlichen 
Stimme, die jeder, der ihn schon einmal hörte, nie wieder vergaß. 
Das sind alles interessante Fakten. Die aber nur jenen lebendig 
werden, die wissen, was das im einzelnen heißt, beziehungs-
weise Teddy - wie ihn seine Freunde kurz nennen - schon erlebt 
haben.
Da wäre als erstes ein uriger Typ: Weißes Langhaar und Rau-
schebart, gern etwas lässig. Wer Künstler verschiedener Gen-
res kennt, hat aber nichts anderes erwartet und sieht sich nicht 
enttäuscht. Rauchig, mit Tremolo unterlegt wurde die Stimme 
schon beschrieben, als der traurige Gesang des melancholi-
schen Zigeuners oder die kraftvolle Lebensäußerung, als aus-
drucksstark, melodisch ... Alles nur Versuche einer Beschrei-
bung. Das treffende Wort ist noch nicht erfunden, und der leere 
Platz muss vorläufig mit „eigenartig“ besetzt werden.
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Der Fotograf auf der Suche nach dem „Squeezebox-Teddy“ 
sieht sich der bemerkenswerten Ausdruckskraft, die selbst 1000 
Bilder noch nicht vollständig erfassen, gegenüber und wird ewig 
hungrig bleiben. Der „letzte noch lebende Troubadour“ nennt 
sich der Musiker, obwohl es durchaus noch einige Troubadoure 
in der Musikwelt gibt. Aber leben sie?
Teddy jedenfalls präsentiert unnachahmlich das Leben in all 
seinen Lagen, Stimmungen und Farben. Da gibt es nicht einen 
Titel, der nur gesungen und gespielt wird - Teddy durchlebt den 
Inhalt und er zieht sein Publikum mit, erzählt die Geschichte hin-
ter dem Song, spickt sie mit eigenen Betrachtungen, mal ernst-
haft, mal nicht so ernst, oft humorvoll und gern mit Hinweisen 
auf Parallelen zu aktuellen Ereignissen. Er begleitet sein Publi-
kum durchs Programm, animiert zum fröhlichen Mitmachen und 
nimmt es kurz darauf wieder mit auf tragische Reisen.
Da die Zahl der Plätze beschränkt ist, empfiehlt sich die Karten-
vorbestellung per Telefon unter 034606 20229 oder per E-Mail 
an foerderverein-petersberg@t-online.de. Der Vorverkaufspreis 
pro Karte beträgt 14,00 Euro. An der ab 18:30 Uhr geöffneten 
Abendkasse kosten die Tickets 16,00 Euro. Beginn der Veran-
staltung ist 19:30 Uhr.
Getränke und kleine Snacks sind wie gewohnt im Angebot.
Das gesamte Jahresprogramm ist auch auf der Homepage 
www.museum-petersberg.de zu finden.

Das Museum Petersberg ist täglich außer montags von 10.00 bis 
17.00 Uhr geöffnet.

„Rund ums Ei. Vom Weltenei zum Osterfest.“  
Die neue Sonderausstellung kann vom 8. März 2014 

bis zum 21. April 2014 besucht werden

Im Museum Petersberg wird vom 8. März bis zum 21. April 2014 
die Sonderausstellung „Rund ums Ei. Vom Weltenei zum Oster-
fest.“ präsentiert. Die Besucher erhalten in dieser Ausstellung ei-
nen Einblick in die Welt der verzierten Eier rund um den Globus. 
Die Exposition wurde von Erhard Schwerin, Sammlungskonser-
vator im GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig zusam-
mengetragen und konzipiert.
Zu sehen sind über 1.150 Eier aus über 50 Ländern, die regional 
und thematisch gegliedert sind.
Insbesondere die slawischen Völker in Ost-, Mittel- und Süd-
osteuropa haben eine vielseitige kunstvolle Eiergestaltung ent-
wickelt. Zur Anwendung kommen die verschiedensten Verzie-
rungstechniken, die in ihrer Wirkung von einer reichen Symbolik 
der Farben und Ornamentik unterstützt und verstärkt werden.
Aus den Regionen der Lausitz, des Wendlandes und Hessens 
werden Eier mit traditionellen und modernen Motiven vorgestellt, 
gestaltet u. a. in Wachsbatik-, Kratz-, Bossier- oder Ätztechnik.
Die farbenfrohen Ostereier der Sorben fehlen dabei ebenso 
wenig wie die mit folkloristischen Trachten- und Märchenfigu-
ren bemalten Eier aus Russland, die mit Metall beschlagenen 
ungarischen Eier, die der Huzulen in der Ukraine sowie die aus 
Böhmen, Mähren und der Slowakei.

Aus der indischen Region Kaschmir kommen farbenprächtige 
Holzeier. Chinas alte kunsthandwerkliche Tradition spiegelt sich 
in Glas-, Porzellan- und Steineiern mit klassischen Motiven aus 
der Malerei oder auch in den Lack- und den emaillierten Cloi-
sonné-Eiern wider.
Aus Bali kommen Eier in tradierter Wayang-Malerei, dem soge-
nannten Klungkung-Stil, und im modernen Ubud-Stil, der eine 
Mischung von Realismus und Formalismus darstellt.
Verzierte Eier aus dem islamischen Raum und Afrika stellen viel-
fach eine symbolische Verknüpfung von Leben und Abwehrzau-
ber dar. Dies gilt z.B. für die mit Leder besetzten Straußeneier 
aus dem Sudan. In Peru werden zu Weihnachten oftmals far-
benfroh gestaltete Eier mit Krippen im Inneren an Freunde und 
Bekannte verschenkt.
Am Tag der Eröffnung, Samstag, dem 8. März 2014, führte Kor-
nelia Thor aus Leipzig u. a. sorbische Ostereiergestaltung vor. 
Dabei bediente sie sich der Wachs-Batik-Technik. Die Eier konn-
ten auch käuflich erworben werden.

12. bis 21. April 2014: „Floristisches zur Osterzeit“  
im Museum Petersberg 

Die Ausstellung ist in die Schau „Rund ums Ei.  
Vom Weltenei zum Osterfest“ integriert

Viele Freunde der traditionellen Petersberger Osterausstellung 
sind sicher bereits gespannt darauf, welche Überraschungen für 
die Zeit vom 12. April bis zum 21. April 2014 für sie vorbereitet 
werden. Dieses Mal wird die Ausstellung vom hallischen Blu-
menfachgeschäft „Hofmann´s Blumeneck“ gestaltet. Den Besu-
chern des Museums ist Jana Hofmann und ihr Team überdies als 
mehrfache Teilnehmer an den Floristik-Wettbewerben des Hau-
ses bestens bekannt. Passend umrahmt wird die Ausstellung 
durch die am 8. März eröffnete Sonderausstellung „Rund ums 
Ei. Vom Weltenei zum Osterfest“. Diese integrativ verbundene 
Ausstellung wird ebenso bis zum 21. April 2014 zu sehen sein.
Bei „Floristisches zur Osterzeit“ finden viel natürliches Material 
und reichlich Frischblumen Verwendung. Die Floristikausstel-
lung ist am Eröffnungswochenende, am Karfreitag und an den 
drei Ostertagen wieder von einem Handwerkermarkt begleitet. 
Auf ihre Kosten kommen die Liebhaber sorbischer Ostereierge-
staltung. Wenn die Verkäufer trotz des erwarteten Besucheran-
dranges dazu Gelegenheit finden, führen Sie das Gestalten der 
zerbrechlichen Kostbarkeiten auch vor und beantworten dazu 
gerne die verschiedenen Fragen. An den Wochenenden ist in 
der Bauernstube wieder das beliebte Basteln mit Kindern ange-
sagt. Schafe, Hühner, Kaninchen, Meerschweinchen und kleine 
Küken geben sich - insbesondere zur Freude der kleineren Be-
sucher - im Museum ein Stelldichein. Neben dem traditionellen 
Handwerkermarkt mit Keramik-, Korb-, Bürsten-, Holz- und Im-
kerwaren, Kunstgewerbe- und Geschenkerzeugnisse, individu-
ell gestaltete Stricksachen, sowie Silberschmuck gibt es natür-
lich auch Gestecke, Blumen und Pflanzen im Angebot.
Am 13.04.14 sowie an den Osterfeiertagen wird ab ca. 14.30 Uhr 
frisches Brot aus dem altdeutschen Ofen verkauft.
Das Museum Petersberg ist täglich außer montags sowie am 
21. April 2014 von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.
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Der neue Flyer: Wan-
derungen im Naturpark 
“Unteres Saaletal” - Das 
Saaletal zwischen Plötz-
kau, Bernburg und Ni-
enburg, erschließt mit 
interessanten Routenvor-
schlägen und landschaft-
lichen Informationen den 

durch den Zusammenfluss von Saale, Wipper und Bode ge-
prägten nördlichen Bereich unseres Naturparks. (Bezug über die 
Geschäftsstelle bzw. über die Informationspunkte).

Schöne Frühlingstage wünscht der Naturpark “Unteres Saaletal”

Kassier/-in

im Tierpark Petersberg

ab sofort in Teilzeit gesucht.

Einsatzzeiten an Wochenenden, Feiertagen und während der 
Schulferien.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Förderverein Erholungsgebiet Petersberg
c/o Tierpark Petersberg,
Alte Hallesche Str. 28, 06193 Petersberg
oder E-Mail an foerderverein-petersberg@t-online.de
Tel.: 034606 20229

Aktuelles aus dem Naturpark “ 
Unteres Saaletal” 1/2014

Über‘n Garten durch die Lüfte
Hört‘ ich Wandervögel zieh‘n,
Was bedeutet Frühlingsdüfte,
Unten fängt‘s schon an zu blüh‘n.
Joseph von Eichendorff

Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des 
Naturparks “Unteres Saaletal”,

das neue Jahr kann wieder mit einigen Neuerungen aufwarten. 
Der Internetauftritt des Naturparks “Unteres Saaletal” ist in den 
vergangenen Monaten einer grundlegenden Modernisierung un-
terzogen worden. Nach Abschluss der letzten Arbeiten können 
wir uns nun im Internet mit neuem Design und erweiterter Infor-
mationsfülle bei gleichbleibender Internet- adresse präsentieren.

Für unsere Aktivitäten im Rahmen 
der Umweltbildung hat sich ein 
neues Betätigungsfeld ergeben. 
So unterstützen wir nun regelmä-
ßig Schulprojekte des Landwirt-
schafts- und Heimatmuseums 
in Zappendorf, wo wir mit den 
Kindern die Kulturlandschaft im 
Umfeld des Museums erkunden.

Die Besichtigung der Burg Wettin 
wird nun durch den von uns in Ko-
operation mit der Wettin-Info ent-
worfenen und dort auch verfügba-
ren Handzettel erleichtert werden. 
Vom 5. bis 9. März war der Na-
turpark wieder auf der Interna-
tionalen Tourismusbörse (ITB) 
in Berlin mit Informationsmaterial 
am Stand des Tourismusverban-
des des Salzlandkreises vertreten.

Die Zusammenarbeit mit den 
lokalen Akteuren im Natur-
parkgebiet ist uns ein wichti-
ges Anliegen, was durch die 
gemeinschaftlich mit dem 
Förderverein Kultur und Ge-
schichte Döblitz durchgeführ-
ten Wanderung zu den Kuh-
schellen am 29. März wieder 
verdeutlicht wird (Start: 10.00 
Uhr an der Döblitzer Kirche).

123. Kloschwitzer Blütenfest  
vom 26.04. bis 27.04.2014

Samstag, den 26.04.2014
13.30 Uhr Eröffnung des Blütenfestes durch 

die Bürgermeisterin, den Ortsbür-
germeister, die amtierende Blüten-
königin und die Jagdhornbläser 
Kloschwitz

anschließend 13. Schlauchbootrennen der Feu-
erwehren

15.00 Uhr
bis 17.00 Uhr Musikschule Fröhlich mit einem 

bunten Programm
dazwischen Siegerehrung des Schlauchboot-

rennens
ab 19.00 Uhr Blütenball mit der Wahl der Blü-

tenkönigin, der Live-Band „Meilen-
stein“ dem Auftritt der Kloschwit-
zer Blüten, Ex-P-Seven und vielen 
anderen Highlights

Sonntag, den 27.04.2014
11.00 - 13.30 Uhr Frühschoppen mit den Kloschwit-

zer Blasmusikanten und Dieter M.
ab 13.30 Uhr  Ritterspaßparty für Kinder - Urlaub 

auf der Zauberburg sowie ein Pro-
gramm für Kinder mit Ballonmode-
lieren, Kinderdisco, Spielrunden, 
Zaubern im Festzelt und auf der 
Wiese

14.30 Uhr Phil Stewman - Entertainer, Schla-
gersänger und Schlossherr von 
Gerbstedt

15.00 Uhr Ron Reinker - Bauchredner
danach  Phil Stewmann
16.00 Uhr  Die Kloschwitzer Blüten
17.00 Uhr Knüppelkuchenbacken und Aus-

klang des Blütenfestes

Es erwarten Sie ebenfalls der Schaustellerbetrieb Ros-
talski mit seinen Fahrgeschäften, der Blütenmarkt Kin-
derschminken u. a. Für das leibliche Wohl ist Bestens 
gesorgt durch Fa. K. Selka. Die Veranstaltungen fin-
den im Festzelt statt. Der Eintritt ist frei, ausgenom-
men der Blütenball.

i. A. Anita Frenzel
Kloschwitzer Blüten
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Tag der erneuerbaren Energien -  
ein bundesweiter Aktionstag 

Der Tag der erneuerbaren Energien hat seinen Ursprung in der 
kleinen sächsischen Stadt Oederan. Zum Gedenken an das Re-
aktorunglück von Tschernobyl wurde vor einigen Jahren der Tag 
der erneuerbaren Energien in dieser Stadt ins Leben gerufen. 
Von Jahr zu Jahr beteiligten sich immer mehr Anlagenbetreiber, 
Aktionsgruppen und Schulen.
Inzwischen ist der Tag zu einer bundesweiten Aktion gewach-
sen. In einzelnen Anlagen wird entsprechende Energieumwand-
lungen in der Praxis vorstellt. Zu den Möglichkeiten zählen die 
Energiegewinnung aus Biomasse, energieeffizientes Bauen, 
Erzeugung- Speicher- und Lastmanagment, Kraft - Wärme - 
Kopplung, Photovoltaikanlagen, Wasserkraft, Windkraft, Wär-
mepumpen und thermischer Solarenergie. 
Mit der Initiative soll einer breiten Öffentlichkeit die Nutzungsfor-
men vor Ort näher gebracht werden. 
In der Stadt Wettin - Löbejün beteiligt sich die Wasserkraftanlage 
der Pögritzmühle Wettin. Sie finden die Mühle im Mühlweg 28 
(direkt am Saaleradweg Richtung Dobis). 
Am 26. April 2014 kann in der Zeit von 10.00 - 14.00 Uhr die 
moderne Anlage der Wasserkraftnutzung besichtigt werden. Der 
Turbinenwart Herr Treizel gibt dazu detailierte Erläuterungen. 
Der Besucher erhält Einblicke in die Erfahrungen mit moderner 
Technik. Ihm werden Vor- und Nachteile aufgezeigt. 

Mit besten Empfehlungen
Ines Sterz
Wettin-Information

„Frühling am Wegesrand“
Das Gartencafé „Picknick am 
Wegesrand“ sowie Künstler, 
Kunsthandwerker und ande-
re Beteiligte aus unserer Re-
gion laden am Sonntag, dem 
18. Mai 2014 zum Frühlings-
fest mit Kunst- und Handwer-
kermarkt ein.
Von 11 bis 18 Uhr werden neu-
gierige Besucher im kleinen 
Ortsteil Mücheln bei Wettin 
erwartet. Näheres dazu in der 
nächsten Ausgabe des Amts-
blattes.

Kristin Böhme
Kulturverein Wettin e. V. 

Wir gratulieren  
recht herzlich

am 16.04.  Herrn Alois Kritschke zum 77. Geburtstag
am 17.04.  Frau Helga Chalupka zum 72. Geburtstag
am 17.04.  Frau Hiltraud Herrmann zum 73. Geburtstag
am 20.04.  Frau Margarete Maie zum 76. Geburtstag
 OT Friedrichsschwerz
am 25.04.  Frau Erika Mieth zum 72. Geburtstag
am 10.05.  Frau Liesbeth Beau zum 81. Geburtstag
am 10.05.  Herrn Dieter Meinel zum 76. Geburtstag
am 10.05.  Herrn Otto Werner zum 75. Geburtstag
am 11.05.  Frau Inge Liebau zum 84. Geburtstag

und wünschen Ihnen noch viele schöne Jahre  
bei bester Gesundheit.

Heimatverein in Friedrichsschwerz
Der Frühling ist in diesem Jahr gestartet, ohne kalendarische 
Vorgaben zu beachten.
Der traut sich was!
Aber auch gut für die Mitglieder des Heimatvereins, die nicht 
zögerten und bei schönem Wetter Pflege- und Säuberungsar-
beiten in Angriff nahmen. Fast alle waren erschienen, selbst zwei 
ehemalige Bewohner, packten mit an. Das nenne ich Heimat-
vebundenheit.
Wir haben uns vorgenommen, alle Vorhaben mit Leben zu erfül-
len und umzusetzen.
Höhepunkt wird in diesem Jahr unser kleines Dorffest am 12. Juli 
sein. Genaueres enthalten die Einladungen und Aushänge.
Gleichzeitig denken wir zehn Jahre zurück und damit an die Zeit 
als der Gründer des Ortes, Friedrich der Große, sein Denkmal 
erhielt. Das und die Schaffung der original nachgebauten Kirche 
waren mit viel Aufwand verbunden.
Wir sehen uns!

Jürgen Otto

KAV Saalkreis e. V.

UG Brachwitz 
Geburtstage des Monats

16.04. Gerhard Böttcher
21.04. Paul Elias Koch
24.04. Uwe Nikolaizig
28.04. Andreas Damm
05.05. Wolf-Dieter Schubert
18.05. Rene Klesse
19.05. Dieter Wolf

Veranstaltungen

26.04. Arbeitseinsatz Gruppe Brachwitz
9.00 Uhr Anglerheim Brachwitz

04.05. Hegeangeln KAV Männer + Frauen
7.00 Uhr Saale/Brachwitz

Petri Heil
Veit Nagel

www.wittich.de
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Wir gratulieren  
recht herzlich

am 25.04.  Herrn Hartmut König zum 73. Geburtstag
am 11.05.  Frau Regina Wehmeyer zum 76. Geburtstag
am 13.05.  Frau Ursula Simon zum 86. Geburtstag

und wünschen Ihnen noch viele schöne Jahre  
bei bester Gesundheit.

Förderverein Kultur und Geschichte  
Döblitz e. V.

Wir gratulieren unserem Mitglied:
Frau Ursula Simon am 13. Mai

recht herzlich zum Geburtstag und wünschen Gesundheit und 
Wohlergehen.

Mit freundlichen Grüßen aus Döblitz
Dieter Simon

Wir gratulieren  
recht herzlich

am 19.04.  Herrn Klaus-Peter Mittag zum 71. Geburtstag
am 24.04.  Herrn Horst Mölau zum 74. Geburtstag
am 27.04.  Frau Renate Bier zum 82. Geburtstag
am 29.04.  Herrn Helmut Bast zum 70. Geburtstag
 OT Dalena
am 11.05.  Frau Gerlinde Mittag zum 71. Geburtstag

und wünschen Ihnen noch viele schöne Jahre  
bei bester Gesundheit.

Wir gratulieren  
recht herzlich

am 25.04.  Frau Eva Kaatz zum 88. Geburtstag
am 01.05.  Herrn Alwin Necker zum 71. Geburtstag
 OT Dobis
am 05.05.  Herrn Walter Kiesling zum 77. Geburtstag
am 10.05.  Herrn Rudi Lehmann zum 73. Geburtstag

und wünschen Ihnen noch viele schöne Jahre  
bei bester Gesundheit.

Wir gratulieren  
recht herzlich

am 16.04. Frau Gislinde Hartmann  zum 74. Geburtstag
am 24.04.  Frau Anneliese Günther zum 76. Geburtstag
am 29.04.  Herrn Herbert Eschke zum 76. Geburtstag

und wünschen Ihnen noch viele schöne Jahre 
 bei bester Gesundheit.

110 Jahre Freiwillige Feuerwehr Gimritz

115 Jahre Alte Spritze „Tante Emma“

Samstag, 24. Mai 2014
09:30 Uhr  Treffpunkt am Teich
10:00 Uhr  Festumzug mit Schalmeienkappelle Maschwitz
 Festansprachen

Ab ca. 11:00 Uhr
•	 Vorführungen	der	Feuerwehren
•	 Wettkampf	Jugendfeuerwehren
•	 Gewinnspiele	Knobeln,	Nageln	und	Tombola
•	 Spielmobil	mit	Hüpfburg,	Kinderspiele	
•	 Essen	aus	der	Gulaschkanone
•	 Rettungswesen	zum	Anfassen
•	 Höhenrausch	erleben	-	Fahren	mit	einer	Drehleiter
 = Einen Blick über Gimritz werfen =

13:30 Uhr  Vorführung Alte Spritze „Tante Emma“
15:00 Uhr  Kaffee und Kuchen mit „Reiners Musike“ im 

DGH 
16:00 Uhr  Zaubershow mit „Frank der Zauberer“ 
18:00 Uhr  Preisverleihung aus den Gewinnspielen Kno-

beln und Tombola 
20:00 Uhr  Tanz mit DJ „Schmöker“ 
21:00 Uhr  Showeinlage
Open end!!!

Alle Veranstaltungen finden am und im Dorfgemeinschafts-
haus statt. 
Für das leibliche Wohl sorgt Partyservice Marco Weber.

Der SV Gimritz e. V. gratuliert seinen 
Mitgliedern im April und Mai 2014 zum 

Geburtstag und wünscht alles Gute und 
viel Gesundheit

Christoph Hering 13.04.
Martin Hartmann 22.04.
Thomas Günther 27.04.
Ulrich Feistel 01.05.
Frank Bachmann 05.05.
Andreas Lohs 11.05.

Der Vorstand des SV 90 Gimritz e. V.
Beatrice Lichtenstein
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Einige wichtige Dinge, die gesagt werden 
müssen!

1. Sauberkeit und Ordnung
In der Märzausgabe des Amtsblattes hatte ich angekündigt, 
dass ich über die Ordnung und Sauberkeit in Löbejün schreiben 
werde. Das will ich auch tun, werde mich aber kurz halten müs-
sen, da es noch weitere wichtige Themen gibt, die unbedingt 
angesprochen werden müssen.
Ordnung und Sauberkeit hat eigentlich 2 Seiten. Da ist einmal 
die Ordnung und Sauberkeit, die wir, also ein jeder von uns 
durch sein tägliches Handeln selbst bestimmen und beeinflus-
sen kann und dann die Ordnung und Sauberkeit, die außerhalb 
unseres eigenen Handelns liegt und für die ausschließlich die 
Stadtverwaltung zuständig ist.
Ordnung und Sauberkeit, die wir selbst bestimmen sind zum 
Beispiel, dass wir darauf achten, dass wir unsere Stadt nicht 
selbst verschmutzen. 
Dazu gehört z. B., dass man Zigarettenkippen oder Papier nicht 
achtlos auf die Straße wirft. Dass man seinen Müll nicht auf den 
Abfallplätzen am Friedhof oder in den öffentlichen Papierkörben 
entsorgt, dass wenn Bierflaschen auf öffentlichen Plätzen kaputt 
gehen, diese nicht einfach liegen lässt, sondern ordentlich ent-
sorgt. Vor allen aber, dass man seiner Pflicht nach der Satzung 
zur Straßenreinigung nachkommt.
Wenn man sich an diese Grundregeln hält, dann ist dies schon 
die gute Hälfte der notwendigen Ordnung und Sauberkeit, die in 
einer Stadt herrschen sollte. Eigentlich musste ich mich als Bür-
germeister in Löbejün in den letzten 24 Jahren nur einmal nega-
tiv mit diesem Thema beschäftigen. Es war Mitte der 90iger Jah-
re des letzten Jahrhunderts, als es in Löbejün neben verstärkten 
Müllverkippungen in der Gemarkung, auch zu zunehmenden 
Zerstörungen und Vandalismus an öffentlichen Einrichtungen 
kam. Ich denke da besonders an die regelmäßige Zerstörung 
von Straßenbeleuchtungseinrichtungen und dem Vandalismus 
auf dem Parkfriedhof.
Über die Jahre hatten wir eine stabile Grundordnung und Sau-
berkeit in unserer Stadt geschaffen. Daran hatten Sie als Bürger 
durch ihr Handeln und wir als Verwaltung durch eine sinnvolle 
Organisation einen maßgeblichen Anteil.
Ich hatte im Jahre 2004 ein Erlebnis, was eigentlich sehr de-
monstrativ zeigt, wie sauber und ordentlich unsere Stadt auf 
Besucher wirkte. 2007, zu den Carl-Loewe-Festtagen, zu denen 
der Ministerpräsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer die Schirm-
herrschaft übernommen hatte, war ich mit dem Büroleiter des 
Ministerpräsidenten in Löbejün unterwegs, um ihm die Stadt zu 
zeigen. Nach dem fast zweistündigen Rundgang sagte dieser, 
„…wissen Sie Herr Madl, was mir sehr angenehm in ihrer Stadt 
aufgefallen ist, dass ist die Sauberkeit und Ordnung“.
Das war ein sehr angenehmes Kompliment, was an die gesamte 
Bürgerschaft der Stadt und seine Verwaltung ging.
Für den Anteil der Stadt, hatten wir als Stadtverwaltung bis 2011 
die notwendigen Handlungsrichtlinien, das notwendige Perso-
nal und die Arbeitsmittel bereitgestellt, damit die Ordnung und 
Sauberkeit, für die wir als Verwaltung ausschließlich zuständig 
waren, sichergestellt werden konnte. Dazu gehörte z. B. die 
Ordnung und Sauberkeit auf dem Friedhof, der Winterdienst, die 
Kanalreinigung, die Grabenunterhaltung, die Sauberkeit öffent-
licher Straßen Wege und kommunaler Grundstücke, die Unter-
haltung der Straßenbeleuchtung, die Wasserhaltung im Bereich 
der Grundstücke in der Langen Straße/Doktorberg und vieles 
andere mehr.
Das alles funktionierte aber nur, weil es auch die notwendigen 
Kontrollen gab. Das war nicht immer einfach und für die Betrof-
fenen mitunter nicht immer angenehm. Für die Kontrollierenden 
war diese Arbeit auch nicht gerade vergnügungsteuerpflichtig, 

musste aber getan werden, damit unsere Stadt wirtschaftlich 
stark, schön und lebenswert bleiben konnte. Denn Ordnung und 
Sauberkeit muss man in einer Stadt täglich realisieren und nicht 
ab und zu oder nach mehrfachen Hinweisen.
Ich will eingestehen, dass es in einer Flächenstadt, wie es Wettin-
Löbejün nicht einfach ist die notwendigen Organisationsstruktu-
ren zu schaffen, sodass alle Ortschaften mit der notwendigen 
Dienstleistung versorgt werden, die notwendig ist Ordnung und 
Sauberkeit durchzusetzen, aber machbar ist dies. Es ist nur 
eine Frage der Arbeitsorganisation und der Kontrollmecha-
nismen. Und dafür ist die Verwaltung zuständig.

2. Schulschließung in Löbejün
Eigentlich wollte ich schon oft zu diesem Thema schreiben, bin 
aber immer von meinen Freunden abgehalten worden. Das Ar-
gument, dass ich bei diesem Thema zu emotional reagiere und 
andere Personen sich dann freuen könnten, wenn ich mich är-
gere.
Um es ganz deutlich zu sagen, ja ich ärgere mich über diese 
Entscheidung des Stadtrates zur Schließung des Schulstandor-
tes in Löbejün, ja ich ärgere mich über die Untätigkeit der Fach-
aufsicht des Landkreises zu der Entscheidung des Stadtrates 
und ja ich ärgere mich auch über die Untätigkeit des Landes zu 
diesem Thema.
Ich ärgere mich nicht in erster Linie, dass der Stadtrat die Lö-
bejüner Fördermittel nach Nauendorf umgeleitet hat, ich ärge-
re mich, weil der Stadtrat einen wichtigen Schulstandort ohne 
fachliche Not freiwillig aufgegeben hat und weil es die kleinsten 
Kinder unserer Stadt auszubaden haben. Und zwar nicht nur 
die Kinder aus Löbejün, Plötz und Kösseln, sondern auch die 
Kinder, die in heute schon in Nauendorf beschult werden und 
aus Nauendorf, Priester, Merbitz, Domnitz, Dornitz, Dalena, … 
kommen.
Für mich ist es eine irre Meinung, dass mit der Schließung von 
Schulstandorten Kosten gespart und die Qualität des Unterrich-
tes verbessert werden könne.
Eigentlicher Ausgangspunkt für diesen Teil meines Artikels ist 
ein Termin am 24. März 2014 in Magdeburg gewesen. Im War-
tebereich des Büros lag die Magdeburger Volksstimme von 
diesem Tage. Auf der Titelseite stand in großen Lettern, „Diese 
41 Schulen schließen im Sommer“ und darunter eine Karte von 
Sachsen-Anhalt auf der die 41 Schulen zeichnerisch dargestellt 
und namentlich benannt waren. Zu lesen war auch, dass der 
Schließungsgrund in der Schülerzahl liegen würde. Fast 100 
Kinder sind in Löbejün beschult und da schreibt die Zeitung, 
dass die Schülerzahl dafür verantwortlich sei, dass Löbejün zu 
schließen ist.
Nun, nicht nur ich, sondern viele kommunalpolitisch aktive Men-
schen in unserer Stadt sehen die Schulstandortschließung in 
unserer Stadt als völlig falsches Signal. Aber fast alles im Leben 
ist umkehrbar.
Deshalb werden wir uns für die Wiedereinrichtung des 
Schulstandortes Löbejün einsetzen.

3. Kommunalwahl am 25. Mai 2014
Wählen gehen ist eine Bürgerpflicht. Diesen Satz haben Sie 
sicher schon oft gehört. Was aber wirklich in diesen 5 Worten 
steckt, ist wahrscheinlich vielen Menschen nicht tatsächlich 
bewusst, denn die Wahlbeteiligung betrug im Jahre 2010 nur 
etwas über 43 %.
Über 50 % der Wahlberechtigten hat von diesem Wahlrecht 
2010 kein Gebrauch gemacht. 
Zur Kommunalwahl stellen sich aus unserer Stadt Menschen als 
Kandidaten zur Verfügung, die sich für die gesamte Bevölkerung 
in die Verantwortung nehmen lassen wollen. 
Diese Menschen stellen sich damit in den Dienst der Gemein-
schaft. Einerseits keine leichte, aber doch schöne Arbeit, be-
denkt man, dass diese freiwillige ehrenamtliche Tätigkeit unsere 
Stadt wirtschaftlich, infrastrukturell, sozial und kulturell voran 
bringen kann. 
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Ein Stadtrat entscheidet, ob und wie sich eine Stadt entwickelt, 
welche Investitionen und Baumaßnahmen in welchen Orten re-
alisiert werden, welche Belastungen den Bürgern durch Gebüh-
ren und Beiträge auferlegt werden, wie sich das Vereinsleben 
entwickeln kann. Er entscheidet mit über die Rahmenbedingun-
gen, die notwendig sind, ob Menschen in einer Stadt leben wol-
len oder ihren Lebensmittelpunkt in anderen Städten suchen, 
die bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen bieten. 
Die Entscheidung darüber, welche Gruppierung oder welche 
Kandidaten darüber entscheiden sollen haben Sie. Deshalb ist 
es so wichtig wählen zu gehen und deshalb ist „Wählen ge-
hen Bürgerpflicht“.
Sie als wahlberechtigte Bürger der Stadt müssen entscheiden, 
welchen Kandidaten oder welcher Gruppierung Sie Ihre Stimme 
geben wollen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, für welche 
Ziele eine Gruppierung steht oder welche Versprechen ein Kan-
didat abgibt, sondern auch, ob Sie dieser Gruppierung oder dem 
Kandidaten zutrauen, diese Ziele und Versprechen umzusetzen.
Auch das ist keine leichte Aufgabe, denn es soll ja schon Ver-
sprechen gegeben haben, die nicht gehalten worden sind. Da 
kann man als Wähler entweder richtig oder auch mal eine fal-
sche Entscheidung treffen. Nicht wählen gehen, bedeutet, dass 
Sie auf jeden Fall die falsche Wahl getroffen haben.

In diesem Sinne
 
Ihr Thomas Madl, Ortsbürgermeister der Ortschaft Löbejün

Wir gratulieren  
recht herzlich

am 17.04.  Herrn Herbert Ernst zum 74. Geburtstag
am 18.04.  Herrn Wilfried Mühlbach zum 76. Geburtstag
am 18.04.  Frau Irene Schöppenthau zum 82. Geburtstag
am 19.04.  Frau Gerlinde Gieseler zum 75. Geburtstag
am 19.04.  Frau Helga Müller zum 77. Geburtstag
am 20.04.  Frau Stefanie Lang zum 80. Geburtstag
am 20.04.  Frau Herta Richter zum 91. Geburtstag
am 21.04.  Frau Helene Herzberg zum 83. Geburtstag
am 23.04.  Frau Gunda Daleske zum 80. Geburtstag
am 23.04.  Frau Magdalena Suwald zum 83. Geburtstag
am 24.04.  Herrn Werner Köckert zum 72. Geburtstag
am 25.04.  Frau Ruth Ackermann zum 79. Geburtstag
am 25.04.  Herrn Werner Erbarth zum 73. Geburtstag
am 26.04.  Herrn Werner Gold zum 80. Geburtstag
am 26.04.  Frau Annerose Malsch zum 74. Geburtstag
am 26.04.  Herrn Gerhard Quilitzsch zum 82. Geburtstag
am 27.04.  Frau Karin Gergs zum 71. Geburtstag
am 28.04.  Frau Brigitta Krause zum 77. Geburtstag
am 29.04.  Frau Ilse Franz zum 81. Geburtstag
am 01.05.  Frau Annelies Schwinge zum 82. Geburtstag
am 02.05.  Herrn Josef Suwald zum 84. Geburtstag
am 03.05.  Frau Charlotte Vorein zum 83. Geburtstag
am 05.05.  Herrn Gerhard Kuhnt zum 76. Geburtstag
am 05.05.  Frau Helga Michaelis zum 82. Geburtstag
am 08.05.  Frau Anny Brand zum 82. Geburtstag
am 09.05.  Herrn Karl-Heinz Danneil zum 88. Geburtstag
am 09.05.  Herrn Egon Zich zum 70. Geburtstag
am 10.05.  Herrn Willi Glei zum 76. Geburtstag
am 10.05.  Frau Helga Kniestedt zum 76. Geburtstag
am 10.05.  Frau Brigitte Wienigk zum 71. Geburtstag

und wünschen Ihnen noch viele schöne Jahre  
bei bester Gesundheit.

Kunst- und Kulturscheune Löbejün

Dankeschön des Monats ...

geht an Familie Wagner aus Domnitz für die zahlreiche Bücher-
spende.

Seniorenfahrt durch den Harz

Am Mittwoch, dem 21.05.2014 findet unsere Rundreise durch 
den Harz statt. Anmeldungen sind noch bis zum Freitag, 
02.05.2014 in der Kunst- und Kulturscheune möglich. Spätere 
Nachfragen können dann leider nicht mehr berücksichtigt wer-
den.

Kinderferienfahrt in den Sommerferien

Hallo Kinder, ich weiß, der Sommer ist ja noch gar nicht da. Aber 
wir müssen uns schon jetzt Gedanken darüber machen, wohin 
unsere Reise in diesem Jahr gehen soll.
Da wir nun schon mehrere Male im Indianerdorf in Paschleben 
waren, wollen wir euch eine andere Reiseroute vorschlagen.
Es gibt zum Beispiel in Bernburg eine sehr schöne Jugendher-
berge. Man kommt von dort aus sehr schnell bis zum Freibad. 
Wir haben es nicht weit bis zum Bernburger Tierpark und kön-
nen mit der Parkeisenbahn bis zum Märchenwald im Paradies 
fahren. Wir werden am Lagerfeuer Grillen, Knüppelkuchen ba-
cken und eine lange Lesenacht veranstalten.
Wenn ihr Interesse habt, geben wir euch gerne Auskunft über 
den genauen Ablauf unserer Reise und den damit verbundenen 
Unkosten.

Allen Lesern und Besuchern eine schöne Osterzeit.

E. Sponfeldner
SB Kunst- und Kulturscheune

Impressionen unserer letzten Veranstaltungen
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5. Carl-Loewe-Festtage 
25. - 27. April 2014

Es sind nun nur noch wenige Tage 
bis zu dem großen Ereignis!
Zunächst wünschen wir aber 
allen Amtsblattlesern ein frohes 
und erholsames Osterfest im 
Kreise Ihrer Lieben!
Wir freuen uns natürlich schon jetzt 
auf Ihren Besuch der Carl-Loewe-
Festtage und möchten nachfol-

gend noch einige Informationen übergeben (und vielleicht benö-
tigen Sie ja noch ein schönes Ostergeschenk):
Eintritts-Karten für
das Eröffnungskonzert am Freitag (25.04.; 19:30 Uhr; Live-
Übertragung MDR Figaro),
das Balladenkonzert am Samstag (26.04.; 19:30 Uhr)
die Matinee am Sonntag (27.04.; 11:00 Uhr) und für
das Schülerkonzert der Kreismusikschule „Carl Loewe“ 
(27.04.; 15:00 Uhr)
(alle Veranstaltungen in der Stadthalle, „Historisches Stadtgut“)
sind noch erhältlich bzw. können bestellt werden
> im Carl-Loewe-Haus, Telefon: 034603 71188
 (Mo., Mi., Do., Freitag von 8:00 - 14.00 Uhr; Dienstag von 

14:00 - 18:00 Uhr)
> in der Kunst & Kulturscheune Löbejün
 Telefon: 034603 77250; Fax: 034603 71258
> über die Webseite www.carl-loewe-gesellschaft.de
> am Einlass/Stadthalle, jeweils 1 Stunde vor Veranstaltungs-

beginn
Eintrittspreise: Abendveranstaltungen: 15 EUR/12 EUR erm., 
Matinee 8 EUR/5 EUR erm., Kinder frei. Alle anderen Veranstal-
tungen: freier Eintritt.
Bitte haben Sie Verständnis, dass der Festakt zur Eröffnung 
des Carl-Loewe-Museums am Freitag, 25. April, 11:00 Uhr 
aus Platzgründen (begrenzte Kapazität des Kammermusiksaals 
im Loewe-Haus) nur für geladene Gäste stattfinden kann.
Wir freuen uns darauf, Ihnen dann am
Samstag, 26. April 2014 ab 11:00 Uhr zum „Tag der offenen 
Tür“
das neue Museum zeigen zu dürfen.
Am Sonntag, 18. Mai 2014, bieten wir im Carl Loewe-Museum 
zum
Internationalen Museumstag von 10:00 bis 16:00 Uhr
Führungen und Gespräche zu Carl Loewe für alle Interessierten 
aus nah und fern an.
Dr. Heidelore Rathgen

Internationale Carl-Loewe-Gesellschaft e. V.
Carl-Loewe-Forschungs- und Ge-
denkstätte im Carl-Loewe-Haus 
Löbejün
Internet: 
www.carl-loewe-gesellschaft.de
E-Mail: 
vorstand@carl-loewe-gesellschaft.de
Tel.: 034603 71188

Carl Loewe-Geburtshaus in Löbejün

5. Carl-Loewe-Festtage

25. - 27. April 2014 in Löbejün
Motto: „Carl LOEWE - der klassische 
Romantiker aus Löbejün “
Schirmherr: Dr. Reiner Haseloff, Mi-
nisterpräsident des Landes Sachsen-
Anhalt
Veranstalter: Stadt Wettin-Löbejün 
und die Internationale Carl-Loewe-
Gesellschaft e. V.

Hauptveranstaltungsorte: Stadthalle „Historisches Stadt-
gut“ und Carl-Loewe-Haus Löbejün
Künstlerische Leitung: MD Enrico Rummel

Programmübersicht

Freitag, 25. April 2014
ERÖFFNUNG des Carl-Loewe-Museums/Festakt
im Carl-Loewe-Haus der Stadt Wettin-Löbejün
Baltic Neopolis Orchestra Szczecin - „Quatour spirituel“ von 
Carl Loewe
Ehrung des Stifters der Tonträgersammlung, Ian R. Lilburn (London)
11.00 Uhr Carl-Loewe-Haus, Kammermusiksaal, Am Kirchhof 2
„TAG DER OFFENEN TÜR“ - CARL-LOEWE-MUSEUM
ab 13.00 Uhr mit Sonderführungen durch die Ausstellung des 
neue Museums
Kuratorin Dr. Heidelore Rathgen, Internationale Carl-Loewe-Ge-
sellschaft e. V.

————————-

„Tauber, Hotter, Prey & Co. - ein musikalischer Streifzug 
durch die Lilburn-Sammlung in der „Schatzkammer“ des 
Carl-Loewe-Hauses
Vortrag mit illustrierten Musikbeispielen präsentiert auf histori-
schen Abspielgeräten
Andreas Porsche, Präsident der Internationalen Carl-Loewe-
Gesellschaft e. V.
16.00 Uhr, Carl-Loewe-Haus, Am Kirchhof 2

—————————

Eröffnungskonzert
Auszüge aus den Oratorien „Gutenberg“, „Die sieben Schlä-
fer“ und „Hiob“ von Carl Loewe
A-Capella-Chormusik und Te Deum op. 77 von Carl Loewe
Erstaufführung der Ouvertüre und der Chöre zu Ernst 
Raupach’s dramatischer Phantasie „Das Märchen ein Traum 
oder: Die Reise nach Rom“ von Carl Loewe

Hallenser Madrigalisten
Staatskapelle Halle
Leitung: Tobias Löbner, Andreas Henning
MDR FIGARO - Live-Übertragung
19.30 Uhr, Stadthalle “Historisches Stadtgut”, Kämnitz 1

———————————

Samstag, 26. April 2014
CARL-LOEWE-EHRUNG AM CARL-LOEWE-DENKMAL
10.00 Uhr, Marktplatz/Carl-Loewe-Denkmal

———————————

STADTRUNDGANG Auf den Spuren von Carl Loewe
10.30 Uhr, Marktplatz/Carl-Loewe-Denkmal (Treffpunkt)

———————————

„TAG DER OFFENEN TÜR“ - CARL-LOEWE-MUSEUM
ab 11.00 Uhr mit Sonderführungen durch das neue Museum

———————————

Öffentliche MITGLIEDERVERSAMMLUNG der Internationa-
len Carl-Loewe-Gesellschaft e.V. mit Neuwahl des Präsidi-
ums 14.00 Uhr, Stadthaus, Am Kirchhof 1
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„Teatime bei Ian Lilburn“
Erinnerungen an einen liebenswerten 
Briten, Menschenfreund und Kunst-
mäzen
Im Gespräch mit Lilburn-Freunden aus 
nah und fern (und mit Foto- und Video-
Dokumenten über Ian Robertson Lil-
burn):
- Cecil Baron von Hahn, Frankfurt/Main
- Andreas Porsche, Präsident der ICLG
Ehrung des Stifters der Loewe-Tonträ-
gersammlung Ian Robertson Lilburn mit 
Enthüllung einer Gedenktafel
16.00 Uhr, Carl-Loewe-Haus, Am Kirchhof 2

————————-

FESTKONZERT
Lieder und Balladen von Carl Loewe und 
Zeitgenossen
Kammersänger Prof. Roman Trekel (Ba-
riton)
Marlene Lichtenberg (Mezzosopran)
Cord Garben (Klavier)
19.30 Uhr, Stadthalle „Historisches 
Stadtgut“, Kämnitz 1

————————-

Sonntag, 27. April 2014
FESTGOTTESDIENST
in der Stadtkirche St. Petri Löbejün
09.30 Uhr, Kirchhof
unter der Leitung von Pfarrer Andreas Schuster
Es erklingt u. a. Kirchenmusik von Carl Loewe

————————-

Musikalisch-literarische MATINEE „Es 
lockt des Nöcken Harfenschall“
Eine musikalische Geschichte über den 
Komponisten Carl Loewe (für Kinder und 
Erwachsene)
Peter Sodann (Sprecher)
Wolfgang Grohmann (Gesang)
Florian Claus (Klavier)
Autor: Jürgen Jankofsky („Loewe Carls 
Löbejüner Lieblingsnöck“)
11.00 Uhr, Stadthalle „Historisches 
Stadtgut“, Kämnitz 1

————————-

„… da flog ein bunter Schmetterling …“
Schüler der Kreismusikschule „Carl Loewe“ interpretieren Werke 
von Carl Loewe und Zeitgenossen
15.00 Uhr, Stadthalle „Historisches Stadtgut“, Kämnitz 1

Heimatverein Löbejün e. V.
Der Himmel ist blau, die Erde ist grün,
wo tausend der lieblichen Blumen blühn.
Und eine der selben, zart und mild,
ist der Himmel und der Erdenbild.
Und dieses Blümlein bittend zu Dir spricht,
„Vergissmeinnicht“.

Ganz herzlich möchten wir für April:
Ruth Rödiger und Stefanie Lang zum 80.,
Brunhilde Ernst, K.-H. Kündiger, Ilse Metzner, Herbert Ernst und 
Kerstin Kirchhof
zum Geburtstag gratulieren und alles Gute wünschen.

Inge Bauer
Heimatverein Löbejün e. V.

Die Mühle zu Gottgau

Endlich erholte sie sich soweit, daß sie den Liebkosungen ih-
res Sohnes mehr Teilnahme und Erwiederung zukommen lassen 
konnte. 
Elsbeth hielt es hier angemessen die Leidende zu Bett zu brin-
gen was diese selbst gut hieß. 
Die Müllerin nahm ihr also die Kapuze ab und jetzt schaute man 
ein Gesicht von hinreißender Schönheit, daß leidensvolle, aber 
eben gerade deshalb höchst anmutige Antlitz einer kaum 26jäh-
rigen, den höheren Ständen angehörigen Frau. Blaß, zart, edel 
war dieses Antlitz mit den feinsten Zügen auf Stirn, Wangen, 
Kinn und um den wohlgeformten Mund; die Augen von wun-
derschöner dunkler Bläue, trotz der Fieberhitze mild strahlend, 
ihr Blick deutete Sanftmut, Leutseligkeit und Reinheit des Her-
zens an. Das Haar war blond wie das des lieblichen Knaben, der 
überhaupt seiner holden Mutter sprechend ähnlich sah. 
Als Elsbeth die Fremde der Winterhülle entledigt hatte, lag im 
Lehnstuhl das schönste Weib, das in Gestalt und Mienen gerade 
in ihrer Hilflosigkeit die lieblichste Erscheinung darbot, noch ge-
hoben durch die Zärtlichkeit, mit welcher die Mutter ihren schö-
nen Knaben liebkoste. 
Mit der wärmsten Teilnahme schlugen Veltens und Elsbeths 
Herzen für diese beiden so einnehmenden Wesen. Jener reichte 
dem Kleinen einen Krug gewürztes Warmbier dar, darauf Weiß-
bier und Honigseim. Wie freundlich strahlte das schöne Auge 
der zärtlichen Mutter, als sie sah, wie es sich das Söhnchen 
wohlschmecken ließ. Sie vermochte wenig und sehr leise zu 
sprechen. Als das Bett zur Aufnahme bereit war, trug der Müller 
die leidende Frau zum Lager, sie atmete tief auf, als sie auf die 
Kissen niedersank, darauf ward sie von einem heftigen Fieber 
mit großer Hitze ergriffen. - An einen Arzt war nicht zu denken. 
Elsbeth flößte der Kranken warme Milch ein, worauf diese in ei-
nen heißen, ruhelosen Schlummer verfiel und die alten mit dem 
Knaben zurückkehrten; sie ließen die Kammertür offen, um mit 
ihrer Hilfe stets zur Hand zu sein. 
Horst hatte sich bisher vergeblich bemüht durch ein bescheide-
nes Kratzen Eingang zu erhalten; da er jedoch jetzt zudringlicher 
in seinem Begehren wurde und Espe fürchtete, der Lärm möchte 
die Fremde im Schlummer stören, ließ er den Hund in die Stube, 
der alsbald wedelnd zu dem Knaben ging, seine Schnauze auf 
dessen Knie legte und nicht eher von ihm wich, bis sich das Kind 
zur Ruhe legte. 
Espe schoß hieraus, daß der Knabe und der Hund große Freun-
de werden würden. Das Kind litt zwar an großer Müdigkeit, nicht 
aber an Erschöpfung wie die Mutter. Des Kindes Schönheit, 
sein artiges, liebreiches und sittiges Benehmen zog besonders 
die Müllerin an, die, bevor sie den Knaben zur Ruhe brachte, 
fragte: „Lieber Sohn, woher kommt Ihr doch in diesem Wetter 
und zur Nachtzeit? So allein, zu Fuß und in unsere abgelege-
ne Gegend?“ „Heute kommen wir von Cöthen, wir gingen aber 
auf dem Wege über die Fuhne irre, denn wir wollten nach dem 
Kloster auf dem Lauterberg.“ „Macht ihr denn diesen Weg zu 
Fuße?“ „Nein, gute Frau, wir fuhren von Cöthen aus, aber der 
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Fuhrmann verlor im Schneetreiben den rechten Weg und so ge-
langten wir erst bei Sonnenuntergang an den Fuhnensteg, wo 
er erstarte, den könne er mit dem Wagen nicht befahren und 
müsse, weil die Nacht einbräche, umkehren, sonst finde er sich 
nicht nach Hause. Er sagte uns, Löbejün sei nur 1/4 Stunde ent-
fernt, da könnten wir, weil es unmöglich sei auf den Lauterberg 
noch heute zu gelangen, übernachten. Die Stadt liege vor uns, 
das Schneegestöber hindere uns nur, sie zu sehen. - So ahnten 
wir keine Gefahr, er wies uns den Steg, den sollten wir verfolgen, 
er führe über die Fuhnesümpfe gerade zur Stadt. Darauf fuhr 
er zurück und Mutter dachte, daß wir 1/4 Stunde wohl gehen 
könnten.“ „Der Schurke von Fuhrmann“ - rief Espe aus - „er ließ 
Euch in großer Gefahr; denn wie konntet Ihr Euch, des Weges 
unkundig, im Schneetreiben über den langen gefährlichen Steg 
finden?“ „Über den Steg konnten wir schon, dann aber hatte 
das Schneewehen jede Bahn verweht, die Dunkelheit nahm zu, 
wir kamen sogleich vom Wege ab, gingen nun aufs Geratewohl 
durch den Schnee. Ach, das mattete uns ab, namentlich die 
liebe Mutter, welche die schwere Tasche trug und voraus ging, 
damit ich in ihre Fußtritte treten und so besser folgen solle. Wir 
gingen lange, niemand begegnete uns, kein Geräusch von Men-
schen und Tieren, nur hörten wir bisweilen fernes Hundegebell, 
dem gingen wir nach.“ „Ihr Armen,“ schaltete Elsbeth ein, „Ihr 
seid mehr als 3 Stunden gegangen, ehe ihr die Viertelstunde 
vom Stege bis hierher machtet.“ „Ja, es dauerte lange,“ fuhr der 
Knabe fort, „wir standen zuweilen vor Erschöpfung still, - ruhten 
uns aus und horchten.“ „Warum riefet Ihr denn nicht um Hilfe?“ 
- fragte Elsbeth. 
„Die Mutter verbot es mir weil sie sich vor Räubern fürchtete. 
- Endlich scholl das Hundegebell näher, wir gingen ihm nach, 
kamen an einen Bach, waren aber zu schwach hinüberzukom-
men. So gingen wir den Bach entlang an eine Baumpflanzung; 
das Geklapper des Mühlwerks, das Gebell dieses freundlichen 
Hundes führte uns endlich zu Eurer Tür.“ „Und hier seid Ihr bei-
de wohl aufgehoben“ versetzte Valentin „o, Ihr konntet draußen 
liegen bleiben, erfrieren, Wölfe Euch tödten, Gott sei Dank, daß 
Ihr die Mühle fandet.“ 
„Wie kamt Ihr denn nach Cöthen“ fragte die Müllerin von weib-
licher Neugierde angetrieben, obschon das Kind todmüde, 
tüchtig zu gähnen begann, „und was wolltet Ihr denn zu dieser 
Winterzeit oben im Peterskloster?“ „Mein Vater, Ritter Otto von 
Frößnitz (Velten nahm bei diesen Woroten ehrfurchtsvoll seine 
Lederkappe ab, Elsbeth rückte die Barchentmütze zurecht und 
gab ihrer Schürze die gehörigen Falten; daß Ehepaar wusste 
nun, daß es die Frau von Frößnitz und den Junker von Frößnitz 
beherbergte) ging vor mehreren Fahren aus der hiesigen Ge-
gend nach Preußen um dort, wo er reiche Verwandte hatte, beim 
deutschen Orden in Kriegsdienste zu gehen; nun ist mein Vater 
gegen die Polen geblieben, die Verwandten sind gestorben, da 
mußte die Mutter mit mir in die Heimat zurück, denn im Klos-
ter auf dem Lauterberge lebt noch ein Oheim der Mutter, sonst, 
sagte sie, stehen wir ganz allein in der weiten Welt.“
Fortsetzung folgt ...
Alte Fotos zur Landwirtschaftsausstellung
Liebe Leser, wir suchen alte Fotos von Landwirtschaftsgeräten 
aus DDR- und Nachkriegszeiten. Gerne auch aus dem privaten 
Haushalt. Bitte melden Sie sich in der Kunst- und Kulturscheune 
oder telefonisch unter 034603 77250.
Danksagung
Einen großen Dank geht an Frau Kohl für die tollen Spenden für 
unser Museum im Plötzer Tor. Vielen Dank an Frau Isolde Wust 
aus Gröbzig für die Gleitschuhe und an Herr Uwe Röber für die 
Banknoten des Bankrotten Löbejüners.
Gefunden
Bei unserem Seniorenfasching wurde ein Kettenanhänger mit 
schwarzen Kugeln gefunden. Abzuholen in der Kunst- und Kul-
turscheune Löbejün.
 
Yvonne Sponfeldner
Heimatverein Löbejün e. V.

TSG „Grün-Weiß 1925“ Löbejün e. V.

Abteilung Fußball

Ergebnisse der letzten Spiele im Herrenbereich
TSV Niemberg 1 . Herren - TSG Löbejün 1. Herren 3 : 3
SV Gutenberg 1. Herren - TSG Löbejün 2. Herren   5 : 3
TSG Löbejün 1. Herren - SV Eintracht 
Teutschenthal 1. Herren 4 : 0
TSG Löbejün 2. Herren - SG Dölbau 2. Herren  3 : 4
Bl./Weiss Wallwitz 1. Herren - TSG Löbejün 1. Herren 2 : 1
Bl./Weiss Wallwitz 2. Herren - TSG Löbejün 2. Herren 1 : 1
TSG Löbejün 1. Herren - TuRa Beesenstedt 1. Herren  2 : 2
TSG Löbejün 2. Herren - Bl./Weiss Brachstedt 2. Herren 1 : 2

Auswertung der durchgeführten Spiele
Nach dem 3 : 3 Unentschieden in Niemberg gelang unserer 
1. Herren im Heimspiel gegen SV Eintracht Teutschenthal zu 
Hause ein klarer 4 : 0-Sieg. In Wallwitz verlor man unglücklich 
mit 1 : 2, im Heimspiel gegen TuRa Beesenstedt stand nur ein 
2 : 2 am Ende. In all diesen Spielen musste auf Stammspieler 
verletzungsbedingt und anderweitig verzichtet werden, so dass 
Trainer R. Scherf auf junge Spieler zurückgreifen musste. Die so 
eingesetzten Spieler haben ihre Sache schon recht ordentlich 
gemacht, auf dieser Leistung kann man aufbauen.
Neun Spieltage vor Abschluss der Saison belegt unsere 1. Her-
ren mit 25 Punkten den 9. Tabellenplatz.
Die 2. Herren unseres Vereins hat außer dem 1 : 1 in Wallwitz nur 
Niederlagen in den letzten 4 Spielen aufzuweisen. Die für 
diese junge Mannschaft Verantwortlichen M. Zschäge und 
D. Fischer sollten ihr ganzes Augenmerk auf die mannschaft-
liche Geschlossenheit des Teams konzentrieren, dann werden 
sich auch wieder Erfolge einstellen.
Mit 16 Punkten belegt die 2. Herren den 11. Tabellenplatz.

Ergebnisse der Spiele der B-Jugend
TSG Löbejün B-Jugend - SV Merseburg/SV Meuschau B-Ju-
gend  3 : 1
TSG Löbejün B-Jugend - SG Spergau B-Jugend 2 : 1
SG Dölnitz B-Jugend - TSG Löbejün B-Jugend 4 : 2
In der 2. Runde des Kreispokals war die in der Landesliga spie-
lende B- Jugend von SV Merseburg 99/ SV Meuschau in Lö-
bejün zu Gast. Unsere B-Jugend legte den Respekt vor dem 
höherklassigen Gegner schnell ab und gewann das Pokalspiel 
verdient mit 3 : 1. In der nächsten Runde ist der Tabellenfüh-
rer der Landesliga, der SSV Landsberg, am 13. April 2014, 
10.00 Uhr, in Löbejün zu Gast.
In den Punktspielen wurde zu Hause gegen Spergau 2 : 1 ge-
wonnen, im Auswärtsspiel in Döllnitz aber 4 : 2 verloren. In der 
Tabelle bedeutet das hinter Sietzsch/Reußen den 2. Platz.

Alten Herren
Am 28. März 2014 führten die Alten Herren der TSG Löbejün ihr 
erstes Spiel des Jahres 2014 bei Romonta Amsdorf unter Flut-
licht durch. Nach einer 2 : 1 Führung in der 1. Halbzeit musste 
man sich am Ende deutlich mit 2 : 5 geschlagen geben (Tor-
schützen Thomas Winkler und Wilfried Weide).
 
Walter Scherf

Geschäftserfolg

Mit einer Anzeige in Ihren Heimat- und
Bürgerzeitungen erreichen Sie Ihre Region. w
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Kinderfest für "Klein und Groß"  
in Schlettau

am 31.05.2014 ab 14.00 Uhr

Es erwartet euch:
Ringreiten - Kutschwettkampf - Strohhüpfolympia
Spiel, Spaß und Spannung für alle ob „Klein oder Groß“ und 
vieles mehr!
Bastelstationen - Kinderschminken - Kinderreiten - Kutschfahrten -

„Der Zorbball“- Spielstationen ist natürlich alles kostenfrei für 
die Kleinen Gäste!
Ein Showprogramm zum Abend für die „Großen Gäste“ und vie-
les mehr!
Wer nicht kommt, verpasst was!
Bis dahin sagt
 
Furys-Sanatorium e. V.
C. Gellrich

Wir gratulieren  
recht herzlich

am 16.04. Frau Ilse Geppert zum 75. Geburtstag
am 19.04. Frau Christa Weber zum 78. Geburtstag
am 20.04. Herrn Dr. Wilfried Nix zum 76. Geburtstag
 OT Merbitz
am 22.04. Herrn Dr. Siegmar Götze  zum 70. Geburtstag
am 25.04. Herrn Bernd Hoffmann zum 73. Geburtstag
 OT Merbitz
am 26.04. Frau Elfriede Beau zum 86. Geburtstag
am 28.04. Frau Ruth Wilke zum 84. Geburtstag
am 29.04. Frau Marlis Böttcher zum 71. Geburtstag
am 06.05. Frau Sieglinde Wilke zum 72. Geburtstag
 OT Merbitz
am 11.05. Herrn Arnold Lux zum 77. Geburtstag
am 12.05. Frau Maria Scheibe  zum 83. Geburtstag
am 12.05. Frau Christel Weiß zum 73. Geburtstag
am 13.05. Frau Brigitte Hohaus zum 71. Geburtstag
 OT Merbitz
am 13.05. Herrn Otto Storbeck zum 87. Geburtstag
 OT Priester

und wünschen Ihnen noch viele schöne Jahre 
 bei bester Gesundheit.

Abteilung Kegeln
Landesklasse West
15. Spieltag, 08.03.2014
KK Eintracht 92 Bernburg 1 - FSV Nauendorf 1
5200 Holz - 5130 Holz
  + 70 Holz -

Einzelergebnisse FSV Nauendorf:
Sven Schotte 883 Holz, Hubertus Neuhaus 873 Holz,
Thomas Renneberg 866 Holz, Martin Hammer 864 Holz,
Andreas Pretzsch 835 Holz, Kevin Renneberg 809 Holz

16. Spieltag, 22.03.2014
FSV Nauendorf 1 - SSV 1890 Wolferode 2 
4990 Holz  - 4781 Holz 
  + 209 Holz -

Einzelergebnisse FSV Nauendorf:
Hubertus Neuhaus 879 Holz, Martin Hammer 851 Holz,
Kevin Renneberg 842 Holz, Sven Schotte 832 Holz, 
Thomas Renneberg 811 Holz,
Andreas Pretzsch ab 157. Wurf Matthias Nerlich 775 Holz 

17. Spieltag, 29.03.2014
SV Lok Aschersleben 1  - FSV Nauendorf 1 
4995 Holz  - 5082 Holz 
  - 87 Holz + 

Einzelergebnisse FSV Nauendorf: 
Kevin Renneberg 888 Holz, Sven Schotte 860 Holz,
Thomas Renneberg 856 Holz, Martin Hammer 842 Holz,
Hubertus Neuhaus 835 Holz, Andreas Pretzsch 801 Holz

Nach diesen Spielen belegen wir den 4 Platz in der Tabelle. 
Gewinnen wir das letzte Spiel zu Hause gegen Sandersleben, 
haben wir die Chance noch den 3 Platz zu erringen. Im nächsten 
Amtsblatt gibt es die Abschlusstabelle!!!
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Kreisklasse Saalekreis 
Am 15. Spieltag war unsere 2 Mannschaft spielfrei.
 
16. Spieltag, 16.03.2014
FSV Nauendorf 2  - Alberstedter SV 1920 2 
1872 Holz  - 1609 Holz 
  + 263 Holz -

Einzelergebnisse FSV Nauendorf 2: 
Thomas Cachay 497 Holz, Matthias Nerlich 493 Holz,
Markus Mehl 446 Holz, Jens Schlegel 436 Holz 
 
17. Spieltag, 29.03.2014
KV Lieskau 1  - FSV Nauendorf 2 
1945 Holz  - 1776 Holz
  + 169 Holz -

Einzelergebnisse FSV Nauendorf:
Thomas Cachay 478 Holz, Jens Schlegel 467 Holz,
Markus Mehl 424 Holz, Axel Hammer 407 Holz 
 
Nach dem 17. Spieltag belegt unsere 2 Mannschaft den 6. Platz. 
Im letzten Spiel der Saison, spielt man zu Hause gegen den KSV 
Merseburg 2, sollte dort ein Sieg gelingen könnte man sich viel-
leicht noch verbessern!
Beiden Mannschaften für das letzte Spiel viel Erfolg!!! 
 
Die Abteilung Kegeln gratuliert 
Günther Preißler am 16.05.
recht herzlich zum Geburtstag 
 
Wir wünschen allen Lesern des Amtsblattes 
Gut Holz!

Kurt Kirchhof  Thomas Renneberg 
Abteilungsleiter  Schriftführer

Gemeinnütziger Angel- und  
Sportfischverein Nauendorf e. V.

Veranstaltungsplan 2014

04.05.2014
7.00 Uhr 2. Hegeangeln der Gruppe Dorfteich 
 Nauendorf 
15.06.2014
7.00 Uhr  3. Hegeangeln der Gruppe Dorfteich 
 Nauendorf

Arbeitseinsatz

26.06.2014
7.00 Uhr KAV - Arbeitseinsatz 
 Brachwitz Saale

Vorstandssitzungen

06.05.2014, 18.00 Uhr in der Gaststätte Beidersee

Für Rückfragen folgende Telefonnummer: 034603 78043 Vol-
ker Berger!

Verein „Festwiese“ e. V.  
Merbitz

Wir laden wieder recht herzlich ein zum 
„Männertag“ 29.05.2014
auf die Festwiese in Merbitz.

i. A. G. Krüger

Osterfeuer 2014

am Samstag, dem 19. April 2014

Ort:  Am Sportzentrum 
 Nauendorf
Beginn:  19:00 Uhr

19:00 Uhr Fackelumzug für Groß und Klein mit der 
Schalmeienkapelle Löbejün

 Anschließend Abbrennen des Osterfeuers.

Alle sind herzlichst eingeladen.

Freiwillige Feuerwehr Nauendorf
www.feuerwehr-nauendorf.de

Wir gratulieren  
recht herzlich

am 16.04. Herrn Walter Andreas zum 89. Geburtstag
 OT Lettewitz
am 17.04. Herrn Reinhard Engfer zum 77. Geburtstag
 OT Lettewitz
am 18.04. Herrn Eckhard Schamuhn zum 77. Geburtstag
 OT Lettewitz
am 21.04. Herrn Jürgen Bernstein zum 73. Geburtstag
 OT Neutz
am 23.04. Frau Ingeborg Bock zum 75. Geburtstag
 OT Deutleben
am 26.04. Frau Ursula Kühne zum 79. Geburtstag
 OT Lettewitz
am 26.04. Frau Ingeburg Porsch zum 83. Geburtstag
 OT Lettewitz
am 01.05.  Frau Minna Fischer zum 77. Geburtstag
 OT Lettewitz
am 02.05.  Frau Margarete Pukade zum 94. Geburtstag
 OT Lettewitz
am 06.05.  Frau Rosemarie Wagner zum 75. Geburtstag
 OT Lettewitz
am 06.05.  Frau Edith Wenzel zum 72. Geburtstag
 OT Neutz
am 07.05.  Frau Erika Willenberg zum 80. Geburtstag
 OT Lettewitz
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am 07.05.  Frau Elli Wons zum 72. Geburtstag
 OT Lettewitz
am 09.05.  Herrn Herbert Reinhardt zum 76. Geburtstag
 OT Neutz
am 12.05.  Frau Christine Lietz zum 71. Geburtstag
 OT Neutz

und wünschen Ihnen noch viele schöne Jahre  
bei bester Gesundheit.

Die Kinder und Mitarbeiter aus dem  
„Knirpsenland“ wünschen allen ein frohes 

Osterfest 
Die kleinen Kunstwerk stammen von Kimberly und Josephine 
sowie Celine. 

Von Kimberly und Josephine

Von Celine

SV Lettewitz
Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen 

wird nie alt werden.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag unseren Mitgliedern:

Terminplanungen  
für Veranstaltungen  
des Fördervereines 

„Dorfkirche Deutleben“ e. V. 
für das Jahr 2014

Alle Veranstaltungen finden in der Kirche 
und auf dem Anger in Deutleben statt.
· Ostersonntag, den 20. April 2014 ab 

18.00 Uhr auf dem Dorfanger
 Osterfeuer mit Grill und Getränken
· Sonnabend, der 5. Juli 2014, 18:30 Uhr
 Konzert mit der Gruppe „Salon Musical“
· Freitag, der 3. Oktober 2014 ab 17:00 Uhr (Tag der Deut-

schen Einheit)
 Erntedankfest in der Kirche Deutleben, Andacht um 17 Uhr, 

danach ab 18 Uhr Feier im Kirchengarten mit Livemusik 
· Sonntag, der 3. Advent 2014 am 13. Dezember 2014, 

18:00 Uhr
 Andacht mit dem Brüdern vom Petersberg und dem Chor 

„VocHallensis“ aus Halle
· Sonntag, der 4. Advent am 21. Dezember 2014, 18:00 Uhr
 Kammerorchester und das Vokalensemble der Martin-Lu-

ther-Universität Halle-Wittenberg unter der Leitung von Mat-
thias Erben 

 „Barockes Weihnachten“ mit Werken von Bach und Händel

Klaus Schindzielarz 
Vorsitzender des Fördervereines 
„Dorfkirche Deutleben“ e. V. 
Deutlebener Hauptstraße 1a 
OT Deutleben 
06193 Wettin-Löbejün 
Mail: Klaus.schindzielarz@t-online.de 
Tel.: 034603 20400, Fax: 034603 20393, Mobil: 0172 7950678

Sagen aus dem Saalkreis
Ausgewählte Geschichten und Sagen rund um den Petersberg 
(mons sancti Petri)
gesammelt und verfasst von Hans-Joachim Schramm (1968)

Osterwasser holen (Ausschnitt)
Das Osterfest ist besonders dazu angetan, das neue lLben zu 
begrüßen. Mit dem Osterfest verknüpfen sich volkstümliche 
Bräuche, die meist auf Frühlingsfeiern vor unserer Zeitrechnung 
zurückzuführen sind. Fruchtbarkeitssinnbilder, wie das Ei, das 
Lamm und der Hase wurden als Speise bereitet und dazu das 
Osterbrot gebacken.
Ostern, nach einer angeblich germanischen Frühlingsgöttin Ost-
ara benannt, ist auch das älteste christliche Fest. Seit dem Kon-
zil von Nicäa um das Jahr 325 wurde es auf den ersten Sonntag 
nach dem ersten Frühjahrsvollmond festgelegt.
Ein weit verbreiteter Brauch war das Osterwasserholen. Im Saal-
kreis z. B. war es noch in den 50er Jahren bekannt. Ältere Bürger 
aus Passendorf, Lettewitz und Kloschwitz erinnern sich daran. 
Das Wasser wurde an einer Quelle geschöpft. Zauberkräftig und 
gesundmachend soll es gewesen sein. Vor Sonnenaufgang wur-
de es geholt und dabei durfte nicht gesprochen werden, sonst 
verlor es seine Kraft. Eine Schale davon, geschmückt mit Wei-
denkätzchen, stellte man in der Wohnung auf, um böse Geister 
zu vertreiben.
Man trank auch davon und wusch sich damit, dann war man 
das ganze Jahr sicher vor Krankheiten. Die Wirkung des Oster-
wassers ist natürlich Aberglaube. Die Nutzung aber der von der 
Gemeinde Kloschwitz eingerichteten Kneipanlage an der Quelle 
dient tatsächlich der Gesunderhaltung.

KHV Lettewitz e. V.
i. A. Ruth Becker

Mike Schlegel am 02.05.
Jens Weberling am 04.05.
Benjamin Stiewe am 05.05.
Heinz-Josef Grobbel am 07.05.
Harald Simmert am 09.05.
Jan Stoye am 31.05.

Es gratuliert der Vorstand. 
i. A. S. Hartig
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Wir gratulieren  
recht herzlich

am 03.05.  Frau Irmgard Jäger zum 75. Geburtstag
am 13.05.  Frau Christiane Müller zum 70. Geburtstag

und wünschen Ihnen noch viele schöne Jahre  
bei bester Gesundheit.

Wir gratulieren  
recht herzlich

am 16.04. Frau Helene Wald zum 77. Geburtstag
am 17.04. Herrn Manfred Leuchte zum 73. Geburtstag
am 18.04. Frau Inge Häckel zum 75. Geburtstag
am 20.04. Frau Christa Straube zum 85. Geburtstag
am 21.04. Herrn Paul Seifert zum 81. Geburtstag
am 21.04. Frau Gerda Trautmann zum 84. Geburtstag
am 02.05.  Frau Annemarie Wolski zum 74. Geburtstag

am 06.05.  Herrn Kurt Peter zum 87. Geburtstag
am 08.05.  Herrn Kurt Manz zum 71. Geburtstag
am 11.05.  Herrn Erich Müller zum 71. Geburtstag

und wünschen Ihnen noch viele schöne Jahre  
bei bester Gesundheit.

Das „Räubernest“
... liegt in mitten der Landschaft des Naturparks „Unteres Saale-
tal“.
Wir wurden 2009 neu saniert und sind eine kindgerechte moder-
ne Einrichtung.
Die Kinder haben viel Platz und Freiraum,um sich entfalten zu 
können.
Im Kindergartenbereich bieten 2 große und helle Gruppenräume 
Platz und Raum zum Spielen und Lernen.
Für Ausgleich sorgt der Sport- und Toberaum. Auch zur Ent-
spannung und Ruhe ist mit einem separaten Raum gesorgt.
Die Krippe ist ein behütetes Nest. Alle Voraussetzungen einer 
Aufnahme ab dem 0. Lebensjahr sind gegeben. Für individuelle 
Bedürfnisse der Kleinsten ist der liebevoll gestaltete Schlafraum 
ideal.
Möglichkeiten für Spiel- und Entdeckungsreisen bietet der far-
benfrohe und großzügige Gruppenraum und Flurbereich.
Unser Dschungelrestaurant ist ein Treffpunkt für Groß und Klein. 
Es ist ein Ort für Gespräche und es werden die Mahlzeiten ein-
genommen.
Unsere Spielplätze laden zu abenteuerlichen Entdeckungsreisen 
in die Natur ein. Frische Luft ist ein „Muss“.
Das Erzieherteam ist im Rahmen des Bildungsprogramms „Bil-
dung elementar - Bildung von Anfang an“ zertifiziert.
Konzeptionell bewegen wir uns auf den Weg zum „Offenen 
Haus“ mit dem Schwerpunkt:
„Abenteuerspielplatz Natur“
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann besuchen Sie uns doch.
Kontaktdaten: 034691 22419
E-Mail: kita-rothenburg@mail-wl.de

Rothenburger Skispringer zu Gast bei der 
Thüringer Meisterschaft

Am Samstag waren 3 Rothenburger Skispringer  im thüringi-
schen Lauscha am Start. Trotz des durchwachsenen Wetters 
zeigten die Rothenburger Adler gute Ergebnisse. Den Anfang 
machte Hannah Ide Sie sprang in der Gästeklasse Mädchen 2 
auf der 27 Meter Schanze und gewann diese auch mit Sprüngen 
von 19 und 20 Metern.  Im  Vergleich zu den Thüringer Mädchen  
zeigte Sie dass es auch hier für einen Podest Platz gereicht hät-
te. Dort hätte sie sich auf den 3 Platz von insgesamt 8 Starterin-
nen eingereiht. 
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Unsere Beiden Jungs Pascal Steinert und Justus Grundmann 
starteten auf der großen 47 Meter Schanze in der Klasse Gäste 
S12. Jedoch hätten beide Springen noch nicht auf der großen 
Schanze springen müssen.  Für beide war es nur ein Training un-
ter Wettkampfbedingung. Gewonnen hat die Gästklasse Pascal 
mit Sprüngen auf 31,5 und 32 Metern. Justus sicherte sich den 
2. Platz mit Sprüngen über 30,5 und 30 Metern. Im direkten Ver-
gleich mit den einen Jahr älteren Thüringer hätte es mit dieser 
Leistung nur für das Mittelfeld gereicht. Jedoch wissen wir jetzt 
woran wir noch arbeiten wissen um nächsten Winter auf den 
größeren Schanzen mit vorne dabei zu sein.

ZEIT SPAREN – private Kleinanzeigen

ONLINE BUCHEN: www.wittich.de

Nachruf
Wir trauern um unseren langjährigen 
Stadt- und Ortschaftsrat der Stadt Wettin

Kurt Kröner

Die städtische Gemeinschaft verliert mit ihm 
ein stets engagiertes Ratsmitglied.
Wir werden sein ehrenamtliches Wirken in Wettin stets in 
würdiger Erinnerung behalten.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Der Ortsbürgermeister  Der Ortschaftsrat

Wir gratulieren  
recht herzlich

am 16.04.  Frau Brigitta Böhme zum 79. Geburtstag
am 16.04.  Frau Ruth Kleine zum 83. Geburtstag
am 17.04.  Frau Elisabeth Döring zum 78. Geburtstag
am 17.04.  Frau Gisela Förster zum 73. Geburtstag
am 18.04.  Frau Gisela Reußner zum 75. Geburtstag
am 20.04.  Herrn Horst Gronwald zum 78. Geburtstag
am 21.04.  Frau Hildegard Hammer zum 88. Geburtstag
am 22.04.  Herrn Richard Pietryas zum 92. Geburtstag
am 23.04.  Frau Elisabeth Behler zum 81. Geburtstag
am 23.04.  Herrn Günter Ehrbarth zum 72. Geburtstag
am 24.04.  Frau Lotte Müller zum 84. Geburtstag
am 25.04.  Herrn Roman Bienert zum 74. Geburtstag
am 25.04.  Herrn Gerhard Haak zum 70. Geburtstag
am 26.04.  Frau Ilse Erge zum 86. Geburtstag
am 26.04.  Herrn Otto Kießler zum 79. Geburtstag
am 26.04.  Herrn Lothar Koelbel zum 93. Geburtstag
am 26.04.  Frau Margita Schultz zum 75. Geburtstag
am 27.04.  Frau Eva Nagel zum 90. Geburtstag
am 30.04.  Herrn Kurt Peter zum 91. Geburtstag
am 01.05.  Frau Christa Krauß zum 75. Geburtstag
am 04.05.  Frau Helga Müller zum 74. Geburtstag
am 07.05.  Herrn Gerhard Quast zum 76. Geburtstag
am 08.05.  Herrn Günter Nichelmann zum 81. Geburtstag
am 08.05.  Herrn Otto Winkler zum 83. Geburtstag
am 09.05.  Herrn Harald Haupt zum 88. Geburtstag
am 10.05.  Herrn Dr. Jürgen Wermann zum 80. Geburtstag
am 11.05.  Frau Gerda Erge zum 76. Geburtstag
am 11.05.  Frau Inge Meye zum 80. Geburtstag
am 11.05.  Frau Ingeborg Porsch zum 84. Geburtstag
am 11.05.  Frau Emmi Schröder zum 93. Geburtstag
am 12.05.  Herrn Hartmut Franke zum 70. Geburtstag
am 13.05.  Herrn Gerhard Cieselski zum 78. Geburtstag
am 13.05.  Herrn Heinz Münz zum 80. Geburtstag
am 13.05.  Herrn Hasso Tischmeyer zum 70. Geburtstag

und wünschen Ihnen noch viele schöne Jahre  
bei bester Gesundheit.
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Burg-Bücherei „lesenswert“
Kürzlich erreichte uns ein Brief mit einem Buchgeschenk von 
Edgar Presia - die älteren Wettiner werden ihn sicher kennen. 
Nicht nur das Buch ist interessant, vor allem das Gedicht von 
Edgar Presia - eine Erinnerung und Gruß an seine Heimatstadt 
Wettin:

Wettin
In den Tälern und auf den Höhen
streckt sich lang das Städtchen dahin.
Seine Burg auf felsigem Grate
schaut hinab zur fließenden Saale,
zeugt von Stadt und Haus Wettin.

Längst vergangen sind die Zeiten,
als man hier Geschichte schrieb.
Alte Mauern sind fast versunken,
Hof und Häupter heimlich verschwunden,
nur des Ortes Namen blieb.

Still und stumm ist es geworden,
schnell sind Glanz und Pracht auch verblüht.
Beinah wär das Wettin vergessen,
hätte nicht in Alteingesessenen
Heimatliebe noch geglüht.

Jahre kamen, Jahre gingen,
fügten sich zum Bild ihrer Zeit;
ob voll Ungemach des Geschickes,
voller Segen leidfreiem Glückes,
liefen sie am Ort vorbei.

Draußen tobt das Weltgetümmel.
Uhren meinten still hier zu stehen.
Auf den Straßen und in den Gassen
wirkt wie eh fleißiges Schaffen,
strebt man Neuem nachzugehen.

Die Natur dankt es mit Schönheit,
wo sie ungestört üppig sprießt.
Der Schiffer sieht´s von seinem Kahne,
der Wandersmann hoch vom Aussichtsturme,
jeden freut´s und ist es lieb.

(Kann auch nach der Melodie „An der Saale 
hellem Strande“ gesungen werden.)
Edgar Presia 2006 

Das Buchgeschenk soll natürlich auch kurz vorgestellt werden:
Titel: Mein Kopf, das Buch und ich 
Textsammlung verschiedener Autoren u. a. E. Presia - Mein Weg 
zum Schreiben
Verlag: Verlag Neue Literatur
Erscheinungsjahr: 2014 

Mit besten Empfehlungen

Ines Sterz
Burg-Bücherei Wettin

Frag doch mal die (Ur-)Oma! Handel und 
Wandel - früher und heute

Liebe Leserinnen und Leser,
wie bereits in den letzten Amtsblättern angekündigt, startet die 
VS Wettin eine neue Aktion, um Wissenswertes zu erhalten. In 
alphabetischer Reihenfolge werden Gewerbetreibende, Händler, 
Bauern usw. der zurückliegenden Zeit zusammengetragen und 
veröffentlicht. Die Beiträge erheben nicht den Anspruch auf Voll-
ständigkeit, vielmehr sind Sie, liebe Leserinnen und Leser aufge-

rufen Ihr Wissen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, um 
Ergänzungen vorzunehmen. Ihre Beiträge können Sie sowohl in 
der Wettin - Information abgeben, als auch bei der Volkssolida-
rität Wettin.

Schifferverein Wettin seit 1900/heute Schifferverein e. V. 
Wettin (21 Mitlieder)
Schiffseigner
Karl Kunert / Ernst Pfeiffer / Wilhelm Müller sen. / Erich Müller 
sen. / Wilhelm Lauenroth / Paul Lauenroth / Heinrich Stelzer / 
Franz Eschke / Ferdinand Müller / Ernst Hoffmann / Peter Gus-
tav / Otto Bernstein / Karl & Fritz Hoffmann / Friedrich Mennicke /
Schiffsführer
Heinrich Dimke /Ernst Härzer / Franz Voigt / Günther Wittig / 
Emil Peiske / Willi Amelang / Paul Steyer / Albert Höhne / Herr-
mann Höhne / Erich Speer
Heizer Maschinisten Bootsleute
Wilhelm Müller jun. / Erich Müller jun. / Gerhard Lauenroth / Karl 
- Ernst Dimke / Heinz Pötsch / Alfred Thieme / Willi Krätzer / 
Hermann Schreiber / Otto Höpfner / Fritz Valentin / Werner Mehl 
/ Gustav Gebhardt sen. / jun. / Franz Köhler / Achim Böhnisch 
/ Gustav Höpfner / Familie Hof / Otto Werner / Karl Höpfner / 
Richard Kneist sen. / jun. / Willi Speer / Otto Fretzer 
Schiffsausrüster
Anton Winter

Fortsetzung folgt!
E. Rindt, VS Wettin

Volkssolidarität Wettin!

Werte Mitglieder der Volkssolidarität Wettin unser nächste 
Veranstaltung findet am 13.05.2014 wie immer um 14.30 Uhr 
im Burgcafé Wettin statt. Sie sind alle recht herzlich eingela-
den. Die Apothekerin Frau Wegel und Herr Wendrich - Kun-
denbetreuer der Fa. Sonnen Moor aus Österreich stellen uns 
die Vielfalt der Mooranwendungen vor. 

Auf Ihr Kommen freut sich
E. Rind 
VS Wettin

Feuerwehr

retten löschen schützen bergen

Am 28.02.2014 führten die Kameraden der Freiwilligen Feuer-
wehr Wettin ihre Jahreshauptversammlung durch. Als Gäste wa-
ren die Bürgermeisterin Frau Klecar, unserer Ortsbürgermeister 
Herr Härzer und der Stadtwehrleiter Kamerad Riedel anwesend. 
Im Rechenschaftsbericht wurden u. a. die Einsätze und Ausbil-
dungsabschlüsse des Jahres 2013 genannt. So wurden wir zu 
46 Einsätzen gerufen. Diese gliedern sich in 8 Brände, 37 Hilfe-
leistungen und einen Fehlalarm durch Brandmeldealarmanla-
gen. An Technik wurden 91 Fahrzeuge eingesetzt und 428 Ka-
meraden leisteten 721 Einsatzstunden. Im Vergleich entspricht 
dies dem Stand vom Jahr 2011. Bei den 46 Einsätzen ist der 
Hochwassereinsatz vom Juni nicht enthalten. Hier erbrachten 
wir ca. 1300 Stunden rund um die Uhr im Zweischichtsystem, 
mit einer durchschnittlichen Personalstärke von 10 Kameraden 
pro Schicht. In den 1300 Stunden ist nicht die Zeit der vielen 
freiwilligen Helfer der Bevölkerung enthalten.
Auch finanziell erhielten wir eine sehr große Unterstützung von 
Vereinen und Bürgern. Daraus resultierend war uns möglich, zur 
Steigerung des Ausbildungsniveaus (feuerwehr- und hochwas-
sertechnisch) einen Bildschirm zu beschaffen. Siehe Fotos.
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Im Rahmen der Ausbildung wurden auf Kreisebene durch 3 Ka-
meraden der Lehrgang sicheres Arbeiten in absturzgefährdeten 
Bereichen, durch 3 Kameraden der Lehrgang Motorkettensäge 
und durch 2 Kameraden der Truppmannlehrgang besucht.
Auf Landesebene erhielten wir die Möglichkeit einen Lehrgangs-
platz Gerätewart und einen Lehrgang Gruppenführer zu besuchen.
Am Ende der Jahreshauptversammlung wurden die Kameradin 
Kristin Stoik und die Kameraden Tristan Wollmann und Domenic 
Ginzel mit der Treumedaille für 10 Jahre Mitgliedschaft ausge-
zeichnet werden. 

Topsnick
Wehrleiter

Jagdgenossenschaftversammlung
An alle Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Flächen in der 
Gemarkung Wettin!
Ordentliche Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft 
Wettin am Samstag, dem 14. Juni 2014  in der Jägerhütte Aue. 
Beginn 15.00 Uhr
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Wahl der Kassenprüfer
3.  Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Kassenbericht des Kassenwartes
5.  Entlastung Kassenwart/ Vorstand
6.  Beschlussfassung über die Verwendung des Jagdpachtrein-

ertrages
7.  Wahlen zum Vorstand
8.  Anfragen/Sonstiges

Der Vorstand
Johannes Hertema
Aue 1
06193 Wettin-Löbejün  OT Wettin
Tel. 034607 21034
Funkt. 0170 4616965

Wettiner SV 1920 e. V.

Nachruf 

Unser Vereinsmitglied Kurt Kröner ist am 
26.03.2014 nach schwerer Krankheit verstor-
ben. 

Er war seit über 40 Jahren Vereinsmitglied. In dieser Zeit 
hat er sich engagiert, kompetent und zuverlässig um den 
Verein verdient gemacht - ob als Vorsitzender, Aktiver, 
Trainer oder Schiedsrichter unseres Vereines. Sein Name 
wird immer mit dem Wettiner SV verbunden sein. Sein 
Tod wird eine große Lücke im Verein hinterlassen.

In großer Dankbarkeit werden wir ihm ein ehrendes An-
denken bewahren.

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und den Angehörigen.

Der Vorstand des WSV

Anzeigen


